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1. Anlass 

Die Stadt Verl beabsichtigt mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

Nr. 92 „Östernweg-West“ die rechtsverbindlichen Festsetzungen für eine städtebaulich ge-

ordnete Fortentwicklung nördlich des zusammenhängenden Siedlungsbereichs Westfalen-

weg/Schlangenweg/Östernweg zu schaffen. 

In Verl besteht seit Jahren eine kontinuierlich hohe Nachfrage nach Wohnraum. In der jün-

geren Vergangenheit hat sich der Bedarf noch einmal verstärkt.  

Der Entwurf zum Regionalplan OWL 2020 weist für die Stadt Verl im Zeitraum 2015 bis 

2018 ein Bevölkerungswachstum von 2,1 % aus. Für den Zeitraum von 2018 bis 2040 wird 

ein Bevölkerungswachstum von 4,3 % erwartet. Die Stadt begegnet der gegenwärtigen und 

weiterhin zu erwartenden starken Nachfrage nach Wohnraum unter anderem durch Neu-

ordnung und Nachverdichtung im Siedlungszusammenhang. Die bestehende Nachfrage 

kann jedoch nicht allein durch Nachnutzung bereits bebauter Flächen oder die Aktivierung 

von Restflächen im Siedlungsbestand befriedigt werden. Somit sind auch Erweiterungen 

bestehender Siedlungsquartiere in den Außenbereich unumgänglich. Weitere Details zum 

Anlass sind der Begründung zu entnehmen (TISCHMANN LOH STADTPLANER PARTGMBB 

2021a). 

Für das Plangebiet gibt es seit mehreren Jahren den Plan das Gebiet wohnbaulich zu ent-

wickeln. Zwischen 2016 und 2018 wurden dazu bereits mehrere Konzepte erarbeitet. Auf-

grund der Nähe zu dem angrenzenden Gewerbegebiet sowie der Bahntrasse und den damit 

verbundenen Lärmimmissionen wurde die Planung jedoch zwischenzeitlich wieder verwor-

fen. 

Das Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 92  „Östernweg West“ be-

findet sich westlich des Siedlungsbereichs der Kernstadt Verl in ca. 1.700 m Entfernung 

(Luftlinie) zum Stadtzentrum (vgl. Abbildung 1). Es ist ca. 1,93 ha groß und umfasst die 

Flurstücke Nr. 78, 1097, 1248 - 1257 in der Flur 17, Gemarkung Verl. Derzeit besteht das 

Plangebiet aus Ackerflächen (östlicher Teil) und einer Grünlandfläche (westlicher Teil). Es 

befindet sich südlich der L 757 ‚Gütersloher Straße‘ und wird im Norden durch die 

Bahntrasse der ehemaligen Teutoburger-Wald-Eisenbahn und im Süden durch die Bebau-

ung entlang des Westfalenweges begrenzt. Nördlich an die Bahntrasse grenzt ein Gewer-

begebiet mit u.a. einem Betonwerk und einer Spedition an (vgl. Abbildung 2). Westlich 

grenzt eine Grünland-/Gartenflächen mit randlichem bzw. eingestreutem Gehölzbewuchs 

(ehemalige Baumschule) an das Grundstück an. 

Der Bebauungsplan Nr. 92 soll gemäß aktuellem Sachstand im Verfahren nach § 13b 

BauGB – Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das sog. beschleunigte Verfahren 
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nach § 13a BauGB – i. V. m. § 12 BauGB aufgestellt werden. Nach summarischer Prüfung 

erfüllt das Plangebiet die Voraussetzungen des § 13b BauGB i. V. m. § 13a BauGB. Der 

Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung nachträglich angepasst (TISCHMANN 

LOH STADTPLANER PARTGMBB 2021a). 

Eine Eingriffsbilanzierung und ein Umweltbericht gem. § 1a BauGB sind entsprechend der 

Regelung im § 13b bzw. §13a Abs.2 Nr. 4 BauGB aufgrund der angrenzenden Lage zu 

einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil nicht erforderlich. Eine Prüfung der Umweltbe-

lange wird dennoch im Rahmen dieses Gutachtens vorgenommen. Ebenso wurde eine Ar-

tenschutzrechtlicher Fachbeitrag (ASP Stufe II) angefertigt (BÜRO STELZIG 2021).  

 

Abbildung 1: Übersichtskarte mit Lage des Plangebietes (rote Umrandung) (Kartengrund-
lage: BEZIRKSREGIERUNG KÖLN 2020). 

 

Abbildung 2: Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 92 „Östernweg“ in Verl (Karten-
grundlage: BEZIRKSREGIERUNG KÖLN 2020). 
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2. Beschreibung des Vorhabens 

Insgesamt wurden für die Bebauung des Plangebiets Rahmenkonzepte in verschiedenen 

Varianten erarbeitet, wobei die (ehemaligen) Grundstückseigentümer – aufgrund der Im-

missionsthematik und den damit verbundenen Kosten für aktiven Lärmschutz – die Planung 

nicht fortführten. Eine Riegelbebauung entlang der Bahntrasse entsprach nicht ihren Vor-

stellungen. 

Die neuen Grundstückseigentümer beauftragten ein ortsansässiges Architekturbüro mit der 

wohnbaulichen Entwicklung der Fläche. Durch eine Riegelbebauung im Norden (parallel 

zur Bahntrasse) entsteht faktisch aktiver Lärmschutz für die kleinteiligere Bebauung im 

zentralen und südlichen Bereich der überplanten Fläche (TISCHMANN LOH STADTPLANER 

PARTGMBB 2021a). 

Im Plangebiet sind verschiedene Formen von Wohngebäuden geplant. Die Erschließung 

soll über die östlich angrenzende Straße ‚Östernweg‘ erfolgen. Im Plangebiet selbst erfolgt 

die Erschließung der Wohngebäude über zwei Planstraßen. Planstraße A verläuft südlich 

der Bahntrasse und Planstraße B verläuft vom ‚Östernweg‘ in südwestliche Richtung. Im 

Norden ist eine Riegelbebauung bestehend aus acht miteinander verbundenen vierstöcki-

gen Gebäuden geplant (WA1). Diese erreichen Gebäudehöhen von ca. 13 m Höhe. Im mitt-

leren Teil des Plangebietes sind vier zweigeschossige Mehrfamilienhäuser (WA2) geplant 

und im Süden vier Einfamilienhäuser (WA3) sowie zwei Mehrfamilienhäuser (WA4). Insge-

samt sollen im Plangebiet ca. 111 Wohneinheiten realisiert werden. Darüber hinaus sind 

mittig des Plangebietes zwischen den Wohnhäusern die Anlagen von Grünflächen geplant. 

In Richtung Süden soll außerdem zukünftig ein Fuß- und Radweg angelegt werden, der auf 

den Westfalenweg führt (Abbildung 3). Im nördlichen Teil ist unterhalb der Bebauung (WA1 

und teilweise WA2) der Bau einer Tiefgarage geplant. Eine weitere Tiefgarage wird unter 

der Bebauung WA4 im Südosten angelegt. Im Süden des Plangebietes in Richtung beste-

hendes Wohngebiet wird eine Randzone festgesetzt mit Ausschluss von Nebenanlagen, 

Garagen und Carports. 

Eine ausführliche Beschreibung des Vorhabens sowie zur Art und zum Maß der baulichen 

Nutzung ist der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu entnehmen 

(TISCHMANN LOH STADTPLANER PARTGMBB 2021a und 2021b).  
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Abbildung 3: Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 92 „Östernweg-
West“ (TISCHMANN LOH STADTPLANER PARTGMBB. Stand: Oktober 2021). 

3. Fachpläne und Schutzgebiete 

Fachpläne: 

Auch in den entsprechenden Fachplänen sind Ziele des Umweltschutzes und allgemeine 

Grundsätze für die Schutzgüter formuliert, die im Rahmen der Prüfung berücksichtigt wer-

den. 

Das Landesplanungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (LPIG NRW) überträgt der 

Landesplanung allgemein die Aufgabe einer übergeordneten, überörtlichen und zusam-

menfassenden Planung für eine den Grundsätzen der Raumordnung entsprechende Lan-

desentwicklung. Der Regionalplan legt die regionalen Ziele der Raumordnung und Landes-

planung für die Entwicklung des Regierungsbezirks und für alle raumbedeutsamen Planun-

gen und Maßnahmen im Plangebiet fest.  

Seit der 14. Änderung des Regionalplans Detmold befindet sich das Plangebiet innerhalb 

des durch den Regionalplan Detmold Teilabschnitt „Oberbereich Bielefeld“, Blatt 21 darge-

stellten Allgemeinen Siedlungsbereiches (ASB) (Abbildung 4). Bauleitpläne sind nach § 1 

Abs. 4 BauGB an die die Ziele der Raumordnung anzupassen. Im Rahmen des geplanten 

Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan wurde bereits die Anpassung an die Ziele der 

Raumordnung für die Erweiterung der Wohnbaufläche bestätigt. 

Der Rat der Stadt Verl hat die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

Nr. 92 „Östernweg-West“ am westlichen Ortsrand von Verl beschlossen. Die Aufstellung 
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erfolgt im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB. Dabei kann der Bebauungsplan 

aufgestellt werden, bevor die an sich notwendige Anpassung des Flächennutzungsplans 

vorgenommen wurde. Der Flächennutzungsplan kann im Weg der Berichtigung nachträg-

lich nagepasst werden. Diese Berichtigung bedarf keiner Öffentlichkeitsbeteiligung und kei-

ner Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.  

Im aktuell rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Stadt Verl, ist das Plangebiet als Fläche 

für die Landwirtschaft dargestellt (Abbildung 5; STADT VERL 2016). Eine Nachträgliche Be-

richtigung des Planes ist also notwendig. 

Für den Bereich des Plangebietes existiert derzeit kein Landschaftsplan. 

 

Abbildung 4: 14. Änderung - Ausschnitt aus dem Regionalplan Detmold, Teilabschnitt 
„Teilabschnitt Oberbereich Bielefeld“, Blatt 21 mit Lage des Plangebietes (ro-
ter Kreis) (BEZIRKSREGIERUNG DETMOLD 2011). 
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Abbildung 5: Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Verl (STADT VERL 2016). 

Schutzgebiete: 

Im Plangebiet sowie in dessen Umfeld befinden sich keine Naturschutz-, FFH- oder Vo-

gelschutzgebiete, die beeinträchtigt werden könnten. Die nächstgelegenen Schutzgebiete 

befinden sich in einer Entfernung von mindestens 3 km (vgl. LANUV NRW 2021). Aufgrund 

des Abstandes und der zwischen den Schutzgebieten und dem Plangebiet bereits vorhan-

denen Bebauung ergeben sich durch das Vorhaben keine Auswirkungen auf die Biotope. 

Das nächstgelegene Landschaftsschutzgebiet „Ölbach und angrenzende Bereiche nördlich 

Verl“ (VB-DT-GT-4116-0025) befindet sich in über 500 m Entfernung. Auch hier können 

Beeinträchtigungen aufgrund der räumlichen Distanz zum Vorhaben ausgeschlossen wer-

den. 

Im Bereich des Plangebietes sind keine schutzwürdigen Biotope oder gesetzlich ge-

schützten Biotope nach § 42 Landesnaturschutzgesetz NRW ausgewiesen (vgl. LANUV 

NRW 2021). Die nächsten Schutzgebiete dieser Art befinden sich in über 300 m Entfernung 

nordwestlich und südlich des Plangebietes. Aufgrund des Abstandes und der zwischen den 

Schutzgebieten und dem Plangebiet bereits vorhandenen Bebauung ergeben sich durch 

das Vorhaben keine Auswirkungen auf die Biotope. 

Innerhalb des Plangebietes befindet sich keine Biotopverbundfläche. Die nächstgelegenen 

Biotopverbundflächen „Grünlandkomplexe zwischen Verl und Varensell“ (VB-DT-GT-4116-

0004) und VB-DT-GT-4116-0034 „Kulturlandschaft um Verl“ befinden sich mehr als 350 m 
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entfernt in südlicher Richtung (LANUV NRW 2021). Beeinträchtigungen der beiden Ver-

bundflächen sind aufgrund der Entfernung nicht zu erwarten. 

Weder im Plangebiet noch in der näheren Umgebung befinden sich geschützte Land-

schaftsbestandteile oder Naturdenkmäler. 

Im Bereich des Plangebiets sind derzeit keine Wasser- oder Heilquellenschutzgebiete 

festgesetzt oder geplant. Das Plangebiet befindet sich nicht im Bereich von Überschwem-

mungs-, Hochwasserrisiko- oder Hochwassergefahrengebieten. 

4. Beschreibung der Wirkfaktoren 

Im Folgenden werden die für die im Zuge der Umsetzung des geplanten vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplanes zu erwartenden Wirkfaktoren differenziert nach anlagen-, bau- und 

betriebsbedingten Wirkfaktoren beschrieben.  

4.1 Baubedingte Wirkfaktoren 

Baubedingte Wirkungen sind kurzfristig und temporär auf die Bauphase begrenzt.  

Es ergeben sich durch die Fällung von Bäumen und die Entfernung von Vegetation Auswir-

kungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt. 

Außerdem ergeben sich durch das Befahren und die Bautätigkeiten (z.B. Zwischenlagerung 

von Aushub) Auswirkungen auf das Schutzgut Boden. Auch wird das Schutzgut Fläche 

während der Bauphase durch z.B. Inanspruchnahme von angrenzenden Flächen für 

Baustraßen und Lagerflächen beeinträchtigt. Durch erhöhte Lärm- und Schadstoffemissio-

nen (z.B. Stickstoffoxide durch LKW-Verkehr) während der Bauarbeiten können sich dar-

über hinaus Beeinträchtigungen für die Schutzgüter Luft und Klima, Wasser sowie in die-

sem Zusammenhang auch für die Schutzgüter Mensch und Landschaft ergeben. 

Die Auswirkungen werden für jedes Schutzgut separat im Kapitel 5 auf ihre Erheblichkeit 

hin bewertet. 

4.2 Anlagebedingte Umweltauswirkungen 

Anlagebedingt kommt es zu einer dauerhaften Inanspruchnahme von z.T. unversiegeltem 

Boden.  

Neben den direkten Auswirkungen für das Schutzgut Boden resultieren insbesondere Be-

einträchtigungen hinsichtlich des Schutzgutes Fläche. Durch die Neuversiegelung von Bo-

den kommt es zudem zu einer Verringerung der Niederschlagsversickerungsfläche. Dies 

kann sich auf die Grundwasserneubildung und somit auf das Schutzgut Wasser auswirken. 
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Durch den Bau der Tiefgaragen kommt es zu einem Eingriff in das Grundwasser, was sich 

ebenfalls kritisch auf das Schutzgut Wasser auswirken kann. 

Durch die Änderung der Bebauung und die Entnahme von Gehölzen kommt es darüber 

hinaus zu veränderten Sichtbeziehungen, die sich auf die Schutzgüter Landschaft und 

Mensch auswirken.  

Die wenigen Gehölze im Plangebiet tragen in geringem Umfang zur Verdünnung und Filte-

rung von Luftschadstoffen bei. Diese Funktion geht durch die Beseitigung der Gehölze wei-

tegehend verloren. Die zusätzliche Anlage von Wohnhäusern führt zu einer Ausdehnung 

des Vorstadt-/Siedlungsklimas und zu einer Beeinflussung des Schutzgutes Luft und Klima. 

Für die Bewohner der benachbarten Wohnhäuser ergibt sich eine Änderung des Wohnum-

feldes durch die Bebauung und die damit verbundenen Beeinträchtigungen (Sichtbeziehun-

gen, Geräuschentwicklungen). Auf das Schutzgut Mensch ergeben sich durch die Schaf-

fung von Wohnfläche bzw. -gebäuden anlagebedingt jedoch auch positive Auswirkungen.  

Zudem sind Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt durch 

eine potentielle Beschädigung und Zerstörung von Lebensstätten zu erwarten. Auch 

Lichtimmissionen durch Beleuchtungseinrichtungen können sich auf die Fauna in Form von 

Störung auswirken. 

Die Auswirkungen werden für jedes Schutzgut separat im Kapitel 5 auf ihre Erheblichkeit 

hin bewertet. 

4.3 Betriebsbedingte Umweltauswirkungen 

Betriebsbedingt kommt es durch die die Nutzung der Wohngebäude zu dauerhaften Beein-

trächtigungen in Form von Geräuschen, der z.B. von dem Kraftfahrzeugverkehr ausgeht. 

Diese Beeinträchtigungen wirken sich insbesondere auf die Menschen im unmittelbaren 

Umfeld des Plangebietes aus (Schutzgut Mensch). Darüber hinaus können sich Störreize 

durch Geräusch-, Licht- und Schattenimmissionen auf das Schutzgut Tiere ergeben.  

Betriebsbedingt fallen durch die Bewohner zusätzlich Abwässer und Hausmüll an, die sich 

bei unsachgemäßer Entsorgung negativ auf die Schutzgüter Boden und Wasser auswirken 

können. Hinzu kommen Einträge z.B. durch Streusalz und Reifenabrieb. Durch die Nutzung 

der Wohngebäude kommt es dauerhaft zu einer Wärmeemission durch die Gebäude, was 

sich auf das Schutzgut Luft und Klima auswirkt. Hinzu kommen noch vermehrte Abgasemis-

sionen aus der Nutzung von Kraftfahrzeugen. 

Die Auswirkungen werden für jedes Schutzgut separat im Kapitel 5 auf ihre Erheblichkeit 

hin bewertet. 
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5. Bestandsbeschreibung, Bewertung und Konfliktanalyse 

5.1 Schutzgut Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt 

Tiere 

Das Plangebiet kennzeichnet sich vor allem durch eine offene intensiv genutzte Agrarland-

schaft. Es ist somit vor allem als Lebensraum für Arten der offenen Feldflur von Bedeutung. 

Vogelschutzgebiete und FFH-Gebiete befinden sich nicht in der Nähe des Vorhabens. Die 

nördlich an das Plangebiet angrenzende Bahntrasse bietet zusammen mit ihren Bö-

schungsbereichen Habitate für Zaun- und Mauereidechsen.  

Zur Prüfung, ob artenschutzrechtliche Belange dem Vorhaben entgegenstehen, wurde ein 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag für die planungsrelevanten Tierarten erstellt (BÜRO 

STELZIG 2021). In diesem Zusammenhang wurden außerdem Daten des LINFOS-Informa-

tionssystems zum Vorkommen von Amphibien, Avifauna und Fledermausfauna ausgewer-

tet (LANUV NRW 2021a).  

Vögel 

Die Brutvogelkartierung wurde im Plangebiet sowie im angrenzenden Wirkraum an vier Ter-

minen (31.03.2021, 09.04.2021, 01.06.2021, und 15.06.2021) durchgeführt. Die Erfassung 

der Brutvögel erfolgte angelehnt an die Revierkartierung nach SÜDBECK et al. (2005). Die 

Methoden und Zeitpunkte der Begehungen orientierten sich an der Autökologie der pla-

nungsrelevanten Vogelarten. 

Im Rahmen der Begehungen im Jahr 2021 konnten insgesamt vier planungsrelevante Vo-

gelarten (Star, Sperber, Mehlschwalbe & Rauchschwalbe) im Plangebiet und im Wirkraum 

festgestellt werden.  

Für den Sperber konnte ein Brutnachweis im Wirkraum erbracht werden. Im Wirkraum er-

folgen keine Eingriffe, sodass die Lebensstätten nicht direkt beeinträchtigt werden 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). Zum Zeitpunkt der Kartierungen waren die Gehölze im west-

lichen Bereich des Plangebietes bereits gefällt. Der Sperber hat trotz der dadurch frei wer-

den Sicht auf das nördlich angrenzende Gewerbegebiet und den davon ausgehenden Stö-

rungen erfolgreich gebrütet. Daher ist von einer gewissen Toleranz des Sperbers gegen-

über anthropogenen Störungen auszugehen. Anlage- und betriebsbedingte Störungen sind 

deshalb nicht zu erwarten. Um baubedingte Störungen während der Brutzeit zu vermeiden, 

die zur Aufgabe von Bruten führen können (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG), muss eine Bau-

zeitenregelung eingehalten werden (siehe Kap. 7.1). Der Sperber weist einen günstigen 

Erhaltungszustand auf. Erhebliche Störungen, die zu einer Verschlechterung des Erhal-

tungszustandes der Lokalpopulation führen, sind durch das Vorhaben nicht zu erwarten (§ 
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44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG werden für 

den Sperber durch das Vorhaben nicht ausgelöst.  

Bei den Begehungen wurden mehrmals Stare im Wirkraum erfasst. Ein Brutvorkommen 

des Stares im Plangebiet kann ausgeschlossen werden. In den Bäumen der Gärten im 

südlichen Wirkraum sowie in den Gehölzen der ehemaligen Baumschule kann ein Vorkom-

men der Art nicht ausgeschlossen werden. Da die Bruthabitate im Wirkraum nicht direkt 

vom Vorhaben betroffen sind, gehen keine Lebensstätten verloren (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 nach 

BNatSchG). Aufgrund der Tatsache, dass die Art als Kulturfolger häufig in menschlicher 

Nähe vorkommt und aufgrund der bestehenden Vorbelastung durch das angrenzende 

Wohngebiet und Gewerbegebiet können anlage- und betriebsbedingte Störungen ausge-

schlossen werden. Um baubedingte Störungen während der Brutzeit zu vermeiden, die zur 

Aufgabe von Bruten führen können (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG), muss eine Bauzeitenre-

gelung eingehalten werden (siehe Kap. 7.1). Erhebliche Störungen, die den Erhaltungszu-

stand der Lokalpopulation verschlechtern, sind durch das Vorhaben nicht zu erwarten (§ 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). 

Star, Rauchschwalbe und Mehlschwalbe nutzen die Fläche im Plangebiet oder den dar-

über liegenden Luftraum zur Nahrungssuche. Durch die Bebauung geht jedoch kein essen-

tielles Nahrungshabitat verloren. In der direkten Umgebung verbleiben ausreichend gleich-

wertige Nahrungshabitate und jede der festgestellten Arten hat einen weiten Aktionsradius 

und steht in keiner engen Funktionsbeziehung zu dem überplanten Lebensraum. 

Im Fachinformationssystem @LINFOS sind keine Fundpunkte planungsrelevanter Arten im 

Untersuchungsgebiet und dessen Umfeld hinterlegt. 

Neben den planungsrelevanten Vogelarten konnten im Untersuchungsgebiet weitere Vo-

gelarten der allgemeinen Brutvogelfauna festgestellt werden. Darunter sind u.a. die Arten 

Amsel, Dohle, Mönchsgrasmücke, Ringeltaube, Rabenkrähe und Rotkehlchen. Diese sind 

weit verbreitet und ungefährdet. Ihre Populationen befinden sich in einem günstigen Erhal-

tungszustand. Beeinträchtigungen auf Populationsebene sind daher auszuschließen. Den-

noch sind auch diese Arten nach der Vogelschutzrichtlinie geschützt. Um individuellen Ver-

lusten vorzubeugen, müssen Vermeidungsmaßnahmen in Form einer Bauzeitenregelung 

(siehe Kapitel 7.1) eingehalten werden. 

Fledermäuse 

Die Gehölze im Plangebiet wurden am 31.03.2021 auf ihr Quartierpotential untersucht. Da-

bei wurde insbesondere auf Baumhöhlen und Spalte unter abgeplatzter Borke als potenti-

elle Hangplätze geachtet. Zudem wurde das Plangebiet im landschaftlichen Kontext be-

trachtet, um dessen Funktion für die Tiere als Nahrungs- oder Biotopverbindungselement 

zu bewerten.  
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Nach einer ersten Ortsbegehung konnten Fledermausquartiere in den wenigen noch ver-

bliebenen Gehölzen im Südwesten des Plangebietes ausgeschlossen werden. Die Gehölze 

weisen einen geringen Brusthöhendurchmesser, keine abstehende Rinde sowie keine 

Spalten und Höhlen auf. Fledermausquartiere können deshalb ausgeschlossen werden. Es 

befinden sich keine Gebäude im Plangebiet, weshalb auch ein Vorkommen von gebäude-

bewohnenden Fledermausarten ausgeschlossen werden kann. Auf vertiefende Fledermau-

suntersuchungen im Plangebiet, mittels Detektor und Hochboxen wurde deshalb verzichtet. 

Zwergfledermaus und andere Gebäudefledermäuse könnten an und in den Gebäuden im 

östlichen und südlichen Wirkraum Quartiermöglichkeiten finden. Sollten die Fledermäuse 

Nischen und Spalten an diesen Gebäuden als Tagesversteck oder Wochenstube nutzen, 

wird mit keiner Beeinträchtigung durch das Vorhaben gerechnet, da die Gebäude und die 

potentiellen Einflüge weiterhin bestehen bleiben. Störungen dieser an Siedlungen gebun-

denen Arten können in Anbetracht der Vorbelastung des Plangebiets ausgeschlossen wer-

den. 

Der Luftraum im Plangebiet kann von Fledermäusen zur Nahrungssuche genutzt werden. 

Dies ist auch nach Umsetzung des Vorhabens weiterhin möglich. Es bestehen darüber hin-

aus weitere Jagdhabitate im Umfeld des Vorhabens. 

Das Auslösen von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 

BNatSchG kann für Fledermäuse ausgeschlossen werden. 

Reptilien 

Bei der Begehung am 01.06.2021 wurden auf der nördlich verlaufenden Bahntrasse im 

Wirkraum Mauereidechsen erfasst. Daraufhin wurden nach Rücksprache mit der UNB drei 

weitere Begehungen (11.06., 07.07., 28.07.) durchgeführt bei denen der Bahntrassen-Be-

reich gezielt nach Mauereidechsen abgesucht wurde. An einer der drei weiteren Begehun-

gen wurden weitere Mauereidechsen nachgewiesen. Die Nachweise erfolgten im nördli-

chen Bereich der Bahntrasse. Insgesamt wurden auf der ca. 250 m langen nördlich an das 

Plangebiet angrenzenden Bahntrasse bei den vier Begehungen fünf Mauereidechsen nach-

gewiesen. Einen weiteren Verdacht gab es im weiteren Verlauf der Bahntrasse in Richtung 

Westen. Der Schwerpunkt der Nachweise erfolgte auf Höhe des Betonwerkes, nördlich des 

westlichen Plangebietsbereiches. 

Die Bahntrasse bleibt vom Vorhaben unberührt. Zwischen Bahndamm und Bebauung ist 

eine schmale Eingrünung ohne große Gehölze geplant. Von der ca. 13 m hohen Riegelbe-

bauung gehen jedoch Schatteneffekte in Richtung Bahntrasse aus. Unter Annahme einer 

ca. 13 m hohen Riegelbebauung kommt es zwischen Oktober und Anfang März zu einer 

dauerhaften Beschattung der Bahntrasse. Ab etwa Mitte März ist die Bahntrasse in der 
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Mittagszeit besonnt. Ab Anfang April folgt eine Besonnung ab 10 Uhr vormittags. Ab dem 

15.04. findet eine ganztägige Besonnung ab Sonnenaufgang statt, die bis Anfang Septem-

ber anhält. Anfang September erfolgt eine Besonnung ab Mittag und gegen Ende Septem-

ber in den Nachmittagsstunden. 

Durch das Vorhaben kommt es nicht zu Eingriffen in die Bahntrasse. Der Lebensraum der 

Art wird nicht zerstört und auch eine direkte Tötung der Tiere kann ausgeschlossen werden 

(Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG). In den Sommermonaten sind keine 

Beeinträchtigungen durch das Vorhaben für die Art zu erwarten. Ruhestätte und Fortpflan-

zungsstätte erfüllen ihre volle Funktion während der Aktivitätszeit der Art zwischen März 

und September. Durch die zeitweise Beschattung des Lebensraums zwischen Ende Sep-

tember und Anfang März kommt es jedoch zu einer Teilentwertung des Lebensraums zu 

Beginn und zum Ende der jährlichen Aktivitätsphase der Art. Um diese Lebensraumentwer-

tung auszugleichen, ist eine Vermeidungsmaßnahme (Aufwertung weniger geeigneter Be-

reiche im Umfeld des Lebensraums) durchzuführen. Siehe dazu Kap. 7.1. Der Hauptle-

bensraum bleibt erhalten. Durch die Vermeidungsmaßnahme besteht in den Übergangs-

monaten der Aktivitätsphase die Möglichkeit geeignete Habitatstrukturen aufzusuchen. Un-

ter Durchführung der Konfliktvermeidungsmaßnahme kann das Auslösen von artenschutz-

rechtlichen Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 NatSchG ausgeschlossen werden. 

Für Details siehe Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (BÜRO STELZIG 2021). 

 

Pflanzen 

Das Plangebiet befindet sich im Westen von Verl zwischen einem Gewerbe- und einem 

Wohngebiet und ist durch intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen geprägt. Der westli-

che Teil wird dominiert durch eine Grünlandfläche mit einer breiten umgebenen Hecken-

struktur mit einzelnen Überhältern. Der überwiegende Teil der Gehölze wurde bereits vor 

Beginn der Kartierungen gerodet, einzelne ältere standortheimische Laubgehölze ganz im 

Südwesten wurden erhalten. Im östlichen Teil befindet sich eine Ackerfläche. Eine Eigen-

entwicklung der Vegetation findet auf der Ackerfläche nicht statt.  

Die Böschungsränder zur nördlich angrenzenden Bahntrasse zeigen eine nitrophile, weit-

gehend artenarme Pflanzenzusammensetzung. 

Zum Zeitpunkt der Begehungen befanden sich wie erwähnt im Plangebiet nur noch wenige 

Gehölze. Zwischen der Ackerfläche und der südlich gelegenen Ackerbrache befindet sich 

eine zwischenzeitliche Holzlagerstätte die inzwischen mit Hochstauden überwachsen sind. 

Zwischendurch wachsen einige kleine Gehölze (BHD < 5 cm) auf (vgl. Abbildung 6). Im 

Übergangsbereich zwischen der brachliegende Grünlandfläche im Westen und den südlich 
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angrenzenden Gärten steht eine Baumreihe aus Laubbäumen mit mittlerem Baumholz (Ab-

bildung 7). Die Pioniergehölze sowie ein Teil der Baumreihe müssen für das Vorhaben ent-

fernt werden. Vier ältere Laubbäume der Baumreihe werden im Bebauungsplan zum Erhalt 

festgesetzt (TISCHMANN LOH STADTPLANER PARTGMBB 2021a) 

 

Abbildung 6: Die inselartige zeitweise Holzlagerstätte die inzwischen mit Gehölzen bewach-
sen ist (Blickrichtung Nordosten). 

Im Bereich des Plangebietes sind keine schutzwürdigen Biotope oder gesetzlich geschütz-

ten Biotope nach § 42 Landesnaturschutzgesetz NRW ausgewiesen, sodass keine Beein-

Abbildung 7: Die Baumreihe im Südwesten des Plangebietes (Blickrichtung Süden). 
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trächtigungen durch die Planung ausgelöst werden (vgl. LANUV NRW 2021b). Die nächs-

ten Schutzgebiete dieser Art befinden sich in über 300 m Entfernung nordwestlich und süd-

lich des Plangebietes. 

Das nächstgelegene Landschaftsschutzgebiet „Ölbach und angrenzende Bereiche nördlich 

Verl“ (VB-DT-GT-4116-0025) befindet sich in über 500 m Entfernung.  

Es befinden sich keine Naturschutzgebiete im Umfeld des Vorhabens. 

Naturdenkmale sind im Plangebiet und im direkten Umfeld nicht bekannt. 

Im Zuge der Bebauung des Plangebietes ergeben sich negative Auswirkungen auf das 

Schutzgut Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt. Dies begründet sich vor allem dadurch, dass 

Gehölze im Plangebiet beseitigt werden müssen und eine Ackerfläche sowie eine Grün-

landfläche beansprucht werden. Unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Minimie-

rungsmaßnahmen werden die Auswirkungen nicht als erheblich eingestuft.  

5.2 Schutzgut Boden 

Der GEOLOGISCHE DIENST NRW (2017) gibt für den Großteil des Plangebietes als Bodentyp 

einen Podsol an. Etwa 70 m² des zukünftigen in Richtung Südosten verlaufenden Fuß- und 

Radweges befinden sich im Bereich eines Gley-Podsols. Die Schutzwürdigkeit beider Bö-

den wurde vom geologischen Dienst nicht bewertet.  

Das Plangebiet liegt am Südwestrand eines Vorkommens aus saalezeitlichen Schichten 

von Vorschüttsanden und Grundmoränenablagerungen. Im oberflächennahen Bereich wur-

den in der Vergangenheit stellenweise vorkommende bindige Geschiebematerialien 

(Grundmoränen) als Rohstoff für Ziegeleien abgebaut (DR. E. HORSTHEMKE INGENIEURGE-

OLOGISCHES BÜRO 2015). Laut den hydrogeologischen Untersuchungen von DR. E. HORS-

THEMKE INGENIEURGEOLOGISCHES BÜRO (2015) besteht der organische Oberboden aus hu-

mosen Sanden. Die Mächtigkeit des Mutterbodens schwankt zwischen 50 und 70 cm. Un-

terhalb der organischen Oberböden bzw. der Auffüllungen besteht der geogene Unterbo-

den weitgehend aus Sanden. Örtlich treten in den mutterbodenunterlagernden Sanden 

markante Braunfärbungen auf. Diese lassen sich auf Verockerungen der oberen Sand-

schichten zurückführen. Im Nordosten der Fläche kommen Geschiebevorkommen vor (DR. 

E. HORSTHEMKE INGENIEURGEOLOGISCHES BÜRO 2015). 

Die Böden weisen laut GEOLOGISCHE DIENST NRW (2017) eine geringe (Podsol) bzw. sehr 

geringe (Gley-Podsol) nutzbare Feldkapazität auf. Im Hinblick auf die Nutzungsfähigkeit 

sind die Böden vor allem als Acker geeignet. Die Verdichtungsempfindlichkeit ist gering 

(Podsol) bis mittel (Gley-Podsol). Die Erodierbarkeit beider Böden ist sehr gering. 
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Die Böden im Plangebiet sind unverbaut und werden hauptsächlich intensiv landwirtschaft-

lich genutzt. Die Böden weisen jedoch eine Vorbelastung auf (Bodenbearbeitung, stoffliche 

Einträge durch Dünge- und Pflanzenschutzmittel). Allerdings wird gemäß dem GEOLOGI-

SCHEN DIENST NRW (2017) dennoch eine Naturnähe der Böden als gegeben angenommen. 

Dabei wird davon ausgegangen, dass im Rahmen der guten fachlichen Praxis der Boden 

bis maximal 4 dm nur wendend bearbeitet wird, die Bearbeitungssohle nicht tiefer als 4 bis 

6 dm liegt und dass kein ortsfremdes Material eingearbeitet wurde. 

Der GEOLOGISCHE DIENST NRW (2017) hat eine Bewertung der Böden im Hinblick auf ihre 

Versickerungseignung im 2-Meter Raum vorgenommen. Die Auswertung zeigt, in welchem 

Maße die Böden für eine dezentrale Versickerung von Niederschlagswasser geeignet sind 

und welche Gründe gegebenenfalls einer Versickerung entgegenstehen. Böden mit einem 

großen Wasserrückhaltevermögen im 2-Meter Raum erfüllen eine wichtige Regulations-

funktion im regionalen Wasserhaushalt.  

Die Böden im Plangebiet weisen laut GEOLOGISCHEN DIENST NRW (2017) eine mäßige bis 

mittlere Durchlässigkeit auf. Für eine dezentrale Versickerung werden beide Bodentypen 

als geeignet angesehen. Flächen- und Muldenversickerung sowie die Anlage von Sickerb-

ecken sind möglich (GEOLOGISCHEN DIENST NRW 2017). DR. E. HORSTHEMKE INGENIEUR-

GEOLOGISCHES BÜRO (2015) kommt zu dem Ergebnis, dass in den Bereichen der sandigen 

Böden grundsätzlich eine gute Durchlässigkeit vorherrscht. Die im Nordostenvorkommen-

den Geschiebevorkommen schränken die Durchlässigkeit ein. Auch nachträgliche Verfül-

lungen ehemals vorhandener Porenräume, können die Versickerungsfähigkeit einschrän-

ken. 

“Die Planungsfläche lässt daher hinsichtlich der Durchlässigkeit der oberflächennahen Bö-

den und der Grundwasserflurabstände grundsätzlich gute Bedingungen zur Anlage flacher 

Versickerungseinrichtungen erwarten. Unsicherheiten ergeben sich aber in dem nordöstli-

chen Teilbereich der Fläche aufgrund des in etwa 1,8 m Tiefe vorhandenen Stauhorizonts 

aus Geschiebelehm. Oberflächennah eingesickertes Grundwasser kann hier über den be-

grenzten horizontalen Querschnitt bis zum Rand der nach Südwesten ausdünnenden 

Lehmschicht entwässern. Bei starken Niederschlägen kann sich das über Versickerungs-

anlagen konzentriert eingeleitete Wasser hier eventuell bis in oberflächennahe Bereiche 

aufstauen. Bei Anlage der Versickerungseinrichtungen ist darauf zu achten, dass in deren 

Gründungsebenen keine starken, durchlässigkeitshemmenden Verockerungen auftreten. 

In Bereichen dunkelbrauner Verockerungen empfiehlt der Gutachter, den entsprechenden 

Boden gegen durchlässige Sande auszutauschen“ (TISCHMANN LOH STADTPLANER PART-

GMBB 2021a; DR. E. HORSTHEMKE INGENIEURGEOLOGISCHES BÜRO). 
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Der GEOLOGISCHE DIENST (2017) bewertet die Böden im Hinblick auf ihre Gesamtfilterfä-

higkeit im 2-Meter Raum. Die Gesamtfilterfähigkeit des Bodens beschreibt seine mechani-

schen und physikochemischen Filtereigenschaften, aufgrund deren gelöste oder suspen-

dierte Stoffe aus der durchströmenden Luft oder dem perkolierenden Wasser getrennt wer-

den können. Böden mit einer hohen Gesamtfilterfähigkeit können die Reinigung des Sicker-

wassers von belastenden Stoffen verbessern und somit einen Eintrag der Stoffe ins Grund-

wasser abpuffern. Die Gesamtfilterfähigkeit des Bodens wird für beide Bodentypen als sehr 

gering eingestuft.  

Laut FIS StoBo NRW (Fachinformationssystem Stoffliche Bodenbelastung) der LANUV 

(LANDESANSTALT FÜR NATUR, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ NRW 2018) liegen im 

Plangebiet keine Bodenbelastungen vor. 

Die Flächen im Bereich der Gebäude sowie der Verkehrswege im Plangebiet werden voll-

ständig versiegelt. Für die Flächen der Nebenanlagen ist ebenfalls mit einer Versiegelung 

zu rechnen. Inklusive Nebenanlagen und Verkehrsflächen ist mit einer Vollversiegelung von 

bis zu 1,27 ha zu rechnen. In diesen Bereichen gehen die natürlichen Bodenfunktionen 

komplett verloren. Der Boden steht damit nicht mehr als Lebensraum für Pflanzen, Tiere 

und Bodenorganismen sowie als Produktionsfläche und Filterkörper bei der Grundwasser-

neubildung zur Verfügung (GEOLOGISCHER DIENST NRW 2017). In den Hausgärten und den 

festgesetzten Grünflächen können die Bodenfunktionen weiterhin weitgehend erfüllt wer-

den. 

Im Bebauungsplan werden Festsetzungen getroffen, wonach Vorgärten je Grundstück zu 

mind. 50 % als Vegetationsflächen (z.B. Rasen, Gräser, Stauden, Kletterpflanzen, Ge-

hölze) anzulegen und dauerhaft zu erhalten sind. Kombinationen mit natürlich vorkommen-

den mineralischen Feststoffen (z.B. Kies, Bruchsteine) sind bis zu einem Drittel der Vege-

tationsfläche zulässig. In den Vegetationsflächen ist nur die Verwendung von offenporigen, 

wasserdurchlässigen Materialien zulässig. Dies gilt auch innerhalb des Bodenaufbaus. 

Wasserundurchlässige Sperrschichten wie z.B. Abdichtbahnen sind unzulässig (TISCH-

MANN LOH STADTPLANER PARTGMBB 2021b). Damit soll eine großflächige Teil-/Vollversie-

gelung der Vorgärten verhindert werden. 

In der Bauphase kann es durch den Maschinen- und Baufahrzeugeinsatz kurzfristig zu Ver-

unreinigungen kommen. Eine maßgebliche stoffliche Belastung des Bodens und indirekt 

auch des Grundwassers ist durch eine sachgerechte Bauausführung zu vermeiden (vgl. 

Kap. 7.1). 



VEREINFACHTER UMWELTBERICHT ZUM VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLAN NR. 92 „ÖSTERNWEG-WEST“  
DER STADT VERL GEM. § 13B BAUGB 

17 

 

Im Zuge der Bebauung wird derzeit unversiegelter, naturnaher Boden beansprucht, es er-

geben sich negative Auswirkungen auf das Schutzgut Boden. Durch den Abbau von ober-

flächennahen Geschiebematerialien als Rohstoff für Ziegeleien fanden in der Vergangen-

heit bereits Eingriffe in den Boden statt und der natürliche Bodenaufbau wurde dort bereits 

teilweise verändert. Das Vorhaben stellt darüber hinaus eine sinnvolle Arrondierung an das 

bereits bestehende südlich gelegene Wohngebiet und schließt eine Lücke zwischen einem 

Gewerbegebiet und Wohnbebauung. Unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnah-

men werden die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden daher nicht als erheblich einge-

stuft.  

5.3 Schutzgut Fläche 

Das Plangebiet ist vor allem durch offene, unverbaute landwirtschaftlich genutzte Flächen 

geprägt. Versiegelte Flächen gibt es im Plangebiet bisher nur im Südosten. Dort befinden 

sich bereits zwei genehmigte Gebäude in Bau. Der derzeitige Erschließungsweg dieser 

Baustelle ist unversiegelt, der Boden dort ist jedoch verdichtet.  

Das Plangebiet grenzt im Norden an ein Gewerbegebiet an. Im Süden grenzt Wohnbebau-

ung an. Bei dem Plangebiet handelt es sich somit um eine unbebaute Lücke zwischen zwei 

bereits bebauten Gebieten. Im derzeit rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Stadt Verl 

ist der nördliche Teil des Plangebietes zur landwirtschaftlichen Nutzung vorgesehen. Eine 

Anpassung des FNP soll im Wege der Berichtigung nachträglich angepasst werden. 

Die Entwicklung des Wohngebietes ist mit einer dauerhaften Flächeninanspruchnahme ins-

besondere durch den Bau von Gebäuden und Verkehrsflächen verbunden. Die Planungen 

sehen eine Festsetzung von überbaubaren Flächen im Bereich von momentan noch unver-

bauter Fläche vor. Hierdurch ergeben sich negative Auswirkungen auf das Schutzgut Flä-

che. Auf Teilflächen werden Grünflächen entwickelt.  

Es wird eine Fläche in Anspruch genommen, die an einen im Zusammenhang bebauten 

Ortsteil angrenzt und nah an der Kernstadt Verl liegt. Das Vorhaben bildet daher eine flä-

chenschonendere Alternative zur Ausweisung einer freiliegenden unbeanspruchten Fläche 

im Außenbereich zur Befriedigung der Wohnraumnachfrage. Aus diesem Grund und unter 

Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen werden die Auswirkungen auf das Schutz-

gut Fläche nicht als erheblich eingestuft. 
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5.4 Schutzgut Wasser 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Oberflächengewässer. Das nächste Ober-

flächengewässer befindet sich in knapp 900 m Entfernung und ist der Ölbach. In dessen 

Nähe befindet sich außerdem der Verler See. 

Das Plangebiet liegt nicht in einem Überschwemmungsgebiet (ELWAS NRW 2021). 

Es liegt auch nicht innerhalb eines Trinkwasserschutzgebietes und nicht innerhalb eines 

Heilquellenschutzgebietes (ELWAS NRW 2021). 

Das Plangebiet befindet sich im Einflussbereich des Grundwasserkörpers „Niederung der 

Oberen Ems (Rietberg/Verl)“ (3_08). Hierbei handelt es sich um einen Poren-Grundwas-

serleiter aus silikatischem Gestein. Die Durchlässigkeit wird als mäßig bis mittel beschrie-

ben und die Ergiebigkeit als ergiebig. Die Zustandsbewertung gemäß den Anforderungen 

der WRRL weist für den Grundwasserkörper einen guten mengenmäßigen Zustand und 

einen schlechten chemischen Zustand auf, bedingt durch den Parameter Nitrat (Monitoring-

zyklus 2013-2018) (GEOLOGISCHE DIENST NRW 2017). Nach den Untersuchungen von DR. 

E. HORSTHEMKE INGENIEURGEOLOGISCHES BÜRO (2015) steht das Grundwasser zwischen 

1.95 m und 2,25 m unter der Geländeoberfläche an. Jährliche Schwankungen sind möglich. 

Vorrübergehende Stauwasserbildung in Bereichen des oberfächennah anstehenden Ge-

schiebelehms (im nordöstlichen Teil) kann auftreten (siehe hierzu auch Kap. 5.2). 

Durch das Vorhaben kommt es zu einer Überbauung derzeitiger Freiflächen und damit zu 

einem Verlust an Versickerungsfläche für anfallendes Niederschlagswasser. Daraus resul-

tiert zudem eine flächenspezifische Verringerung der Grundwasserneubildungsrate. Die un-

versiegelten Böden im Plangebiet sind potentiell für das Grundwasserdargebot und die 

Grundwasserneubildung von Bedeutung, da hier anfallendes Niederschlagswasser versi-

ckern kann.  

Zudem wurde für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan eine Entwässerungskonzeption 

erarbeitet (Für Details siehe RÖVER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH 2021a).  

Gemäß den Vorschriften des § 51 a Abs. 1 Landeswassergesetz (LWG) ist das anfallende 

Niederschlagswasser vor Ort zu versickern, zu verrieseln oder ortsnah in ein Gewässer 

einzuleiten, sofern dies ohne Beeinträchtigung der Allgemeinheit möglich ist.  

Das Plangebiet wird grundsätzlich über eine herzustellende Trennkanalisation entwässert. 

Die dafür geplante Kanalisation wird dabei an das bestehende Kanalnetz im Westfalenweg 

angeschlossen.  
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Das anfallende Niederschlagswasser auf den Verkehrsflächen wird über den herzustellen-

den Kanal gesammelt und ungedrosselt abgeführt (RÖVER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH 

2021a). 

Das auf den Wohngrundstücken anfallende Niederschlagswasser soll großteils dezentral 

versickert werden. Dabei sind die unterschiedlichen Bodenverhältnisse und die Flurab-

stände zum Grundwasser zu beachten bzw. einzuhalten. Für Details siehe hydrogeologi-

scher Untersuchungsbericht DR. E. HORSTHEMKE INGENIEURGEOLOGISCHES BÜRO 2015. Die 

Versickerung ist im Plangebiet aufgrund der Flurabstände nur über Mulden möglich. Die 

Versickerungsanlagen sind im Regelfall nach Arbeitsblatt DWA-A 138 zu bemessen. Für 

die Einleitung von Niederschlagswasser in ein Gewässer ist grundsätzlich eine Zustimmung 

der Unteren Wasserbehörde des Kreises Gütersloh notwendig (RÖVER INGENIEURGESELL-

SCHAFT MBH 2021a). 

„Auf Grundstücken, auf denen die Errichtung und der Betrieb von Versickerungsanlagen 

nicht ermöglicht werden kann (z.B. durch eine geplante Tiefgarage), kann das Nieder-

schlagswasser in den geplanten Kanal eingeleitet werden. Sofern das auf den Wohngrund-

stücken anfallende Niederschlagswasser über den Kanal abgeleitet werden muss, gilt es 

die Einleitungsmenge auf einen Drosselabfluss von 5,0 l/(s*ha) zu reduzieren.  

Die zulässige Drosselabflussmenge ergibt sich aus der Größe des Grundstückes und der 

Einleitungsbeschränkung von 5,0 l/(s*ha). Die vorgeschriebene Einleitungsmenge von 5,0 

l/(s*ha) entspricht dem natürlichen Landabfluss und soll zu möglichst geringen hydrauli-

schen Aus-wirkungen auf das öffentliche Kanalnetz durch die geplante Bebauung führen. 

Im Rahmen der gedrosselten Einleitung wird für die einzelnen Grundstücke eine Rückhal-

tung (nach DWA-A 117) erforderlich. Die entsprechenden Rückhalteräume könnten wahl-

weise oberirdisch, aber auch unterirdisch hergestellt werden“ (RÖVER INGENIEURGESELL-

SCHAFT MBH 2021a). 

Das im Bereich der vier Einzelhäuser in WA3 anfallende Niederschlagswasser kann nicht 

in den geplanten Kanal eingeleitet werden. Dort anfallendes nicht schädlich verunreinigtes 

Niederschlagswasser muss, soweit es nicht als Brauchwasser genutzt wird, auf den Grund-

stücken zurückgehalten und über die belebte Bodenzone versickert werden (RÖVER INGE-

NIEURGESELLSCHAFT MBH 2021a). 

Das Niederschlagswasser der nördlichen Planstraße soll, wenn möglich ebenfalls versi-

ckert werden. Sofern die örtlichen Verhältnisse eine vollständige Versickerung dort nicht 

zulassen, gilt auch hier der Grundsatz der gedrosselten Einleitung in den Regenwasserka-

nal in Verbindung mit einer Rückhaltung (RÖVER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH 2021a). 
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Die Entsorgung des Schmutzwassers erfolgt durch den Anschluss an den bestehenden 

Freigefällekanal in dem Westfalenweg (DN 200) (RÖVER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH 

(2021a). 

In der Begründung werden für die neu zu bebauenden Grundstücke Gestaltungshinweise 

zum Schutz vor Überflutungen durch außergewöhnliche Regenereignisse gegeben. 

Im Bebauungsplan wird festgesetzt, Vorgärten je Grundstück zu mind. 50 % als Vegeta-

tionsflächen (z.B. Rasen, Gräser, Stauden, Kletterpflanzen, Gehölze) anzulegen und dau-

erhaft zu erhalten. Kombinationen mit natürlich vorkommenden mineralischen Feststoffen 

(z.B. Kies, Bruchsteine) sind bis zu einem Drittel der Vegetationsfläche zulässig. In den 

Vegetationsflächen ist nur die Verwendung von offenporigen, wasserdurchlässigen Materi-

alien zulässig. Dies gilt auch innerhalb des Bodenaufbaus. Wasserundurchlässige Sperr-

schichten wie z.B. Abdichtbahnen sind unzulässig (TISCHMANN LOH STADTPLANER PART-

GMBB 2021a & 2021b). Weiterhin werden mittig des Plangebietes drei Grünflächen festge-

setzt. Auf diesen Flächen kann das anfallende Niederschlagswasser dezentral und direkt 

vor Ort versickern.  

Infolge der geplanten Bebauung erfolgt bei dem Bau der Tiefgarage ein baubedingter Ein-

griff in das Grundwasser, welches oberflächennah (ca. 2 m unter der Geländeoberfläche) 

ansteht. Für den Bau muss das Grundwasser zunächst kurzzeitig abgesenkt werden. Die 

Tiefgaragen werden in Form einer „Weißen Wanne“ errichtet, um betriebsbedingte dauer-

hafte schädliche Grundwasserbeeinträchtigungen zu verhindern. Eine maßgebliche stoffli-

che Belastung des Bodens und indirekt auch des Grundwassers ist durch eine sachge-

rechte Bauausführung zu vermeiden. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Grundwassers 

wird aufgrund der Bauweise als „Weiße Wanne“ und bei sachgerechter Bauausführung 

nicht erwartet. 

Infolge der Überplanung des Plangebietes findet auf den Ackerflächen im Plangebiet keine 

landwirtschaftliche Düngung mehr statt, sodass in geringen Maßen eine Verbesserung des 

chemischen Zustandes des Grundwassers zu erwarten ist. 

Aufgrund der Bebauung einer derzeit unbebauten Freifläche ergeben sich negative Auswir-

kungen auf das Schutzgut Wasser. Unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen 

werden die Auswirkungen nicht als erheblich eingestuft.  

5.5 Schutzgut Landschaft 

Das Plangebiet liegt in der naturräumlichen Haupteinheit „Ostmünsterland“ (NR-540) und 

dort innerhalb des Landschaftsraumes „Neuenkirchener Sandebene“ (LR-IIIa-064).  
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Das Landschaftsbild der „Neuenkirchener Sandebene“ wird von der Strukturvielfalt der Ost-

münsterländer Kulturlandschaft, dem hohen Grünlandanteil und der Vielzahl an Fließge-

wässern geprägt. Kleinteilige Acker-Grünlandkomplexe mit hohem Gehölzanteil wechseln 

mit weitläufig strukturierten Grünlandniederungen ab und repräsentieren zusammen mit 

vielen landschaftsraumtypischen und auch kulturhistorischen Elementen wie Kopfbaumrei-

hen und Einzelhöfen mit hofnahen alten Eichenreihen und Obstbaumwiesen, aber auch 

zahlreichen historischen Mühlen entlang der Bäche das typische Landschaftsbild der bäu-

erlichen Parklandschaft. Das Landschaftsbild wird durch die querende Autobahn A2 und 

ihre begleitenden Gewerbegebiete stark beeinträchtigt (LANUV NRW 2021a). 

Das Ortsbild im Plangebiet wird durch Ackerflächen eingebettet zwischen einem Gewerbe-

gebiet und einem Wohngebiet geprägt. Landschaftsbildtypische Strukturen fehlen weitge-

hend. Vorbelastungen bestehen durch die beschriebenen Bebauungen im Umfeld (Abbil-

dung 8). Die Wertigkeit des Plangebietes im Landschaftsraum ist daher als gering anzuse-

hen. 

Das Plangebiet bildet eine Lücke zwischen Siedlungsraum und Gewerbegebiet. Von der 

südlich bestehenden Wohnbebauung bestehen teilweise Sichtbeziehungen über das Plan-

gebiet auf die das Gewerbegebiet. Schützenswerte Sichtbeziehungen auf historisch/kultu-

rell wertvolle Orte bestehen nicht. 

Im Süden des Plangebietes wird in Richtung des bestehenden Wohngebietes eine Rand-

zone festgesetzt mit Ausschluss von Nebenanlagen, Garagen und Carports. So wird ver-

hindert das Nebenanlagen zu nah an den Gärten der bestehenden Häuser errichtet werden. 

 

Abbildung 8: Bebauung im Umfeld des Plangebietes (links Gewerbegebiet, rechts Wohnbe-
bauung). 

Durch die geplante Bebauung ändert sich das Erscheinungsbild der Fläche. Die Freifläche 

geht verloren und die wenigen verbliebenen Gehölzbestände müssen zum Teil beseitigt 

werden. Die Neuplanung der Fläche orientiert sich an den Gegebenheiten der bestehenden 

Bebauung und an den Vorgaben der Stadt Verl in vergleichbaren Wohngebieten. Um das 
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Wohngebiet gut in das bestehende Siedlungsbild zu integrieren werden die Nutzungsmaße 

und weitere Festsetzungen dazu bedarfsorientiert aus der gegebenen Siedlungsstruktur 

abgeleitet. Details dazu sind der Begründung zu entnehmen (TISCHMANN LOH STADTPLANER 

PARTGMBB 2021a & 2021b). Zur Durchgrünung der Fläche werden Grünfestsetzungen ge-

troffen. 

Die Planungen sind mit negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft (Ortsbild) 

verbunden. Durch die Bebauung der Lücke zwischen zwei bebauten Gebieten wird einer 

Inanspruchnahme von Flächen in der freien Landschaft entgegengewirkt. Unter Berück-

sichtigung von Vermeidungsmaßnahmen werden die Auswirkungen nicht als erheblich be-

wertet.  

5.6 Schutzgut Luft und Klima 

Gemäß der Klimaanpassungskarte von NRW kennzeichnet sich das Plangebiet durch ein 

Freilandklima (LANUV NRW 2020). 

Ackerflächen können grundsätzlich als Kaltluftentstehungsgebiete fungieren und angren-

zende, vor allem topographisch niedriger liegende Siedlungsbereiche abkühlen und somit 

einen Temperaturausgleich schaffen. Sie zählen zu den idealen Kaltluftproduzenten (GASS-

NER et al. 2010).  

Aktuell sind die Flächen im Plangebiet nicht versiegelt. Die landwirtschaftlich genutzten Flä-

chen zeigen im Tagesverlauf eine große Temperaturamplitude (hohe Aufheizung am Tag 

und hohe Abkühlungsraten in der Nacht). Sie werden vom LANUV NRW (2020) als Fläche 

mit einer geringen thermischen Ausgleichsfunktion beschrieben. Der östliche Teil des Plan-

gebietes ist Kaltlufteinwirkbereich. 

Das Plangebiet ist eine Lücke zwischen einem nördlich angrenzendem Gewerbegebiet und 

einem südlich angrenzendem Wohngebiet, welches zum überwiegenden Teil von Einzel-

häusern mit Gärten geprägt ist. Auf diesen umliegenden Flächen herrscht keine nächtliche 

Überwärmung vor (LANUV NRW 2020). 

Nach Norden und Süden grenzen bebaute Flächen an das Plangebiet an. Etwa 300 m öst-

lich beginnt die Kernbebauung von Verl. Diese Strukturen verhindern eine gute Durchlüf-

tungsfunktion des Plangebietes. Es herrscht ein mittlerer Kaltluftvolumenstrom im Plange-

biet vor. Die starken Kaltluftvolumenströme verlaufen weiter westlich und südlich des Plan-

gebietes aus nördlicher bzw. östlicher Richtung kommend und führen um den Ortskern von 

Verl herum. Dem Plangebiet kommt somit lokal nur eine geringe Bedeutung für die Durch-

lüftung der angrenzenden Flächen zu. 
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Die Luftqualität im Geltungsbereich unterliegt einer Vorbelastung von den südlich angren-

zenden Siedlungsnutzungen (z.B. Heizungsemissionen), der nördlich angrenzenden Ge-

werbenutzung (z.B. Heizungsemissionen und Verkehrsemissionen) sowie von der landwirt-

schaftlichen Nutzung im Plangebiet.  

Für die Luftreinigung hat das Plangebiet aufgrund der nur wenigen Gehölze nur eine ge-

ringe Bedeutung. Ein Teil der Gehölze aus der Baumreihe ist im Bebauungsplan zum Erhalt 

festgesetzt. 

Das Kleinklima wird durch die notwendigen Versiegelungen negativ beeinflusst, es kommt 

zu einer Erweiterung des Vorstadtklimas: Versiegelte Böden können kein Wasser verduns-

ten, weshalb sie im Sommer nicht zur Kühlung der Luft beitragen. Hinzu kommt, dass sie 

als Standort für Pflanzen ungeeignet sind, welche somit als Wasserverdunster und als 

Schattenspender ausfallen. 

Die geplante Nutzung der Fläche ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen und somit mit 

zusätzlichen Immissionen verbunden.   

Während der Bauzeit ist mit einer Anreicherung der Luft mit Staub und Abgasen zu rechnen. 

Diese Auswirkungen sind nur temporär. 

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 92 „Östernweg-West“ werden neben Festset-

zungen zur Gestaltung von Vorgärten und Grünflächen, Baumpflanzungen im Umfeld von 

Sammelstellplatzanlagen und Abfallbehälter festgesetzt. Außerdem ist eine extensive 

Flachdachbegründung in den Teilflächen WA1, WA2 und WA4 gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a 

BauGB festgesetzt. In Kombination mit einer Dachbegrünung sind auch Dach-Photovolta-

ikanlagen erlaubt. 

Auf den Hauptgebäuden in den Teilflächen WA1, WA2 und WA4 sind Flachdächer und 

flachgeneigte Dachflächen mit einer Neigung bis 5° laut Festsetzungen mindestens exten-

siv zu begrünen (TISCHMANN LOH STADTPLANER PARTGMBB 2021). Die Teilverdunstung auf 

dachbegrünten Flächen bewirkt Kühlungseffekte der Umgebungsluft im Sommer, was sich 

im bebauten Umfeld positiv auf das Mikroklima auswirken kann. Ebenso reduzieren Grün-

dächer die Wärmeabstrahlung im Sommer, was die Aufheizung in bebauten und versiegel-

ten Bereichen wirksam minimiert. In heißen, wie auch in kühlen Jahreszeiten leisten Grün-

dächer einen zusätzlichen Dämmeffekt, was sich kostenreduzierend auf die Energieauf-

wendungen auswirkt. Mit Gründächern kann in Teilen dem Aspekt der Klimaanpassung 

Rechnung getragen werden. 

Im Zuge der Bebauung des Plangebietes ergeben sich negative Auswirkungen auf das 

Schutzgut Luft und Klima. Durch die Festsetzungen zur Gestaltung der Vorgärten, Grünflä-

chen und Pflanzung von Gehölzen sowie der Vorgabe zur Begrünung von Flachdächern 



VEREINFACHTER UMWELTBERICHT ZUM VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLAN NR. 92 „ÖSTERNWEG-WEST“  
DER STADT VERL GEM. § 13B BAUGB 

24 

 

werden diese Auswirkungen teilweise kompensiert und die Beeinträchtigungen als nicht als 

erheblich eingestuft.  

5.7 Schutzgut Mensch, menschliche Gesundheit und Bevölkerung 

Das Plangebiet befindet sich in der Ortsrandlage Verl innerhalb eines im Zusammenhang 

bebauten Bereiches. Im Umfeld des Plangebietes ist entsprechend Wohnnutzung (südlich, 

östlich) und eine Gewerbegebiet (nördlich) vorhanden. Bei der Wohnnutzung handelt es 

sich vor allem um Einzelhausbebauung mit angeschlossenen Gärten.  

Durch die Bebauung des Plangebietes ergibt sich eine Änderung des Wohnumfeldes. Diese 

ist vor allem für die Bewohner der unmittelbar angrenzenden Wohngebäude relevant. Die 

Bewohner haben bisher teilweise freien Blick über die Ackerfläche in Richtung Gewerbege-

biet.  

Auswirkungen für Bewohner umliegender Wohnbauflächen 

Für die Bewohner umliegender Wohnbauflächen ist eine Erhöhung der Geräuschimmissio-

nen infolge der Bebauung zu erwarten. Diese ergibt sich zum einen durch erhöhte Ver-

kehrsmengen sowie durch die allgemeine wohnliche Nutzung.  

Ein erstelltes Verkehrsgutachten (RÖVER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH 2021b) kam zu 

dem Ergebnis, dass die zukünftige Belastung durch das Verkehrsaufkommen aus dem 

Plangebiet auf dem Östernweg und dem Westfalenweg trotz eines Anstiegs weiterhin am 

unteren Rand der in der RASt 06 genannten Schwellenwerte für Wohnstraßen liegen wird. 

Am Knotenpunkt L 757/Östernweg wird mindestens eine ausreichende Qualität erreicht. 

„Der Verkehrsablauf ist gekennzeichnet durch hohe Belastungen, die zu deutlichen Beein-

trächtigungen in der Bewegungsfreiheit der Verkehrsteilnehmer führen. Interaktionen zwi-

schen ihnen finden nahezu ständig statt. Der Verkehrszustand ist noch stabil“ (TISCHMANN 

LOH STADTPLANER PARTGMBB 2021b). Weitere Details dazu sind dem Verkehrsgutachten 

von RÖVER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH (2021b) zu entnehmen. Gespräche mit dem zu-

ständigen Straßenbaulastträger Straßen.NRW über einen Ausbau des Knotenpunktes sei-

tens der Stadt Verl sind beabsichtigt. 

Als Gesamtergebnis kann festgehalten werden, dass der zur Verfügung stehende Ver-

kehrsraum grundsätzlich in der Lage ist die auftretenden Verkehre aufzunehmen und die 

Nutzungsansprüche der verschiedenen Nutzergruppen (auch der Fußgänger und Radfah-

rer) zu erfüllen. Die verkehrliche Verträglichkeit des vorliegenden Planvorhabens ist demen-

sprechend gegeben. 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Östernweg (zwischen L 575 und Westfalenweg) so-

wie der Westfalenweg (zwischen Östernweg und Westfalenweg) derzeit nicht vollständig 
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ausgebaut sind und Nebenanlagen für Fußgänger und radfahrende Kinder fehlen. Die wei-

teren Radfahrer können im Mischverkehr auf der Fahrbahn mitgeführt werden (RÖVER IN-

GENIEURGESELLSCHAFT MBH 2021). Vor diesem Hintergrund gibt es Defizite im Bereich der 

Sicherheit im Straßenverkehr. Östernweg (zwischen L 757 und Westfalenweg) und West-

falenweg (zwischen Östernweg und Westfalenweg) sind durch die Stadt Verl auszubauen, 

um Nebenanlagen für Fußgänger und radfahrende Kinder anbieten zu können. Seitens der 

Stadt Verl wurden bereits erste Konzepte zum Ausbau der Straßenzüge erstellt (TISCHMANN 

LOH STADTPLANER PARTGMBB 2021a). 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde ein Lärmgutachten angefertigt 

(AKUS AKUSTIK UND SCHALLTECHNIK GMBH 2021). Durch den vom Plangebiet zusätzlich zu 

erwartenden KFZ-Verkehr ist eine Verkehrslärm-Steigerung auf die vorhandenen Wohn-

häuser von bis zu 1,5 dB(A) zu erwarten. Die Grenzwerte für WA der 16. BImSchV werden 

tagsüber an allen Immissionsorten eingehalten, nachts wird der Grenzwert an einem Im-

missionsort geringfügig um 0,5 dB(A) überschritten, der Grenzwert für Mischgebiete (MI) 

(64/54 dB(A) jedoch eingehalten (AKUS AKUSTIK UND SCHALLTECHNIK GMBH 2021). AKUS 

AKUSTIK UND SCHALLTECHNIK GMBH (2021) weist darauf hin, dass in Laborversuchen erst 

Pegeldifferenzen ab 3 dB(A) von Probanden wahrgenommen werden. Eine ausführliche 

Beschreibung ist dem Lärmgutachten zu entnehmen (AKUS Akustik und Schalltechnik 

GmbH 2021). Die Stadt Verl kommt zu dem Ergebnis, dass sich die Pegeldifferenzen „Plan-

fall-Nullfall“ für die bestehenden Immissionsorte in einem verträglichen Rahmen bewegen 

und auch in diesen Bereichen gesunde Wohnverhältnisse, unter Berücksichtigung der kom-

munalen Planungsziele, vorliegen (TISCHMANN LOH STADTPLANER PARTGMBB 2021a). 

Auswirkungen auf zukünftigen Bewohner des Plangebietes 

Gewerbelärm 

Das Plangebiet wird von dem nördlich angrenzenden Gewerbegebiet des Bebauungsplans 

Nr. 74 „Gewerbegebiet Östernweg/ Westweg“ durch Gewerbelärm vorbelastet. Nur im Erd-

geschoss und im 1. Obergeschoss der geplanten Riegelbebauung (WA1) im östlichen Teil 

des Plangebietes kann der Immissionsrichtwert für den Tag für ein allgemeines Wohngebiet 

55db(A) eingehalten werden. Bereiche im 2. und 3. Obergeschoss weisen Pegel für Misch-

gebiete auf, bei denen gesundes Wohnen noch möglich ist. Im westlichen Teil der Nordfas-

sade sowie an der Westfassade des geplanten Gebäuderiegels ist in allen Geschossebe-

nen kein gesundes Wohnen mehr gegeben. In den Nachtstunden wird durch den Nachtbe-

trieb der Spedition der WA-Richtwert an der gesamten Nord- und Ostfassade der Riegel-

bebauung überschritten, so dass auch hier Lärmkonflikte vorliegen. Es sind Vermeidungs-

maßnahmen notwendig. Die WA-untypisch stark belasteten Fassaden sind mittels architek-

tonischer Selbsthilfe so zu gestaltet, dass ein gesundes Wohnen gewährleistet ist. Dazu 

werden konkrete Vermeidungs-/Schutzmaßnahmen im Bebauungsplan festgesetzt (vgl. 
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auch Kap. 7.1). (AKUS AKUSTIK UND SCHALLTECHNIK GMBH 2021 & TISCHMANN LOH STADT-

PLANER PARTGMBB 2021a & 2021).  

Der geplante Gebäuderiegel weist für die sich südlich anschließende geplante Bebauung 

Erschließungsfunktion auf, d. h. gemäß § 9 (2) Nr. 2 BauGB ist die bauliche Entwicklung 

südlich der geplanten Riegelbebauung erst dann zulässig, wenn die „Riegelbebauung“ 

nach den Festsetzungen dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplans vollständig errichtet 

ist. Als vollständig errichtet gilt hier das vollständige Vorhandensein der gesamten Gebäu-

deaußenwände einschließlich Fenster und Türen (TISCHMANN LOH STADTPLANER PART-

GMBB 2021a). 

Durch die Riegelbebauung (WA1) werden die Lärmimmissionsrichtwerte in den Bereichen 

WA2 bis WA4 sowohl tagsüber, als auch nachts eingehalten. Unter der Voraussetzung ei-

ner deutlichen Lärmreduzierung durch architektonische Selbsthilfe an der nördlichen Fas-

sade der Riegelbebauung, wird davon ausgegangen, dass im gesamten Plangebiet gesun-

des Wohnen möglich ist. 

Verkehrslärm 

Die nördlich an das Plangebiet angrenzende, aktuell nicht genutzte TWE Bahnstrecke Har-

sewinkel – Gütersloh – Verl soll zukünftig reaktiviert werden. Zwischen 05:00 und 23:00 Uhr 

wird eine stündliche Nutzung einen Personenzugs sowie evtl. ein Güterzug pro Tag ange-

strebt. Auf Grundlage dieser angestrebten Nutzung fand eine fachgutachterliche Betrach-

tung der zu erwartenden Lärmmissionen statt (AKUS AKUSTIK UND SCHALLTECHNIK GMBH 

2021).  

Als Ergebnis des Gutachtens ist festzuhalten, dass die Grenzwerte für WA der BImSchV 

(59 / 49 dB(A) tags/nachts) an der Nordfassade des Riegelbauwerkes überschritten wer-

den. Die an dem Gebäude vorgesehene, oben beschriebene architektonische Selbsthilfe 

gegen den Gewerbelärm schützt jedoch auch hinreichend gegen den hier ermittelten Ver-

kehrslärm (AKUS AKUSTIK UND SCHALLTECHNIK GMBH 2021).  

 

Im erweiterten Umfeld des Plangebietes befinden sich landwirtschaftlich genutzte Flächen. 

Im Zuge der Feldbearbeitungen (Einsaat, Ernte, etc.) kann es zeitweise zu typischen Im-

missionen aus der Landwirtschaft kommen, die im ortsüblichen Rahmen zu tolerieren sind. 

Das Plangebiet besitzt keine Bedeutung für die Erholungsnutzung. Die Anlage des Wohn-

gebietes führt entsprechend zu keinen Beeinträchtigungen der Erholungsnutzung. 

Während der Bauphase ergeben sich Beeinträchtigungen in Form von Lärm- und Staubent-

wicklungen.  
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Durch die Bebauung der Fläche ergeben sich negative Auswirkungen auf das Schutzgut 

Mensch. Unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen (Lärmschutzmaßnahmen) 

werden diese nicht als erheblich angesehen. Es wird zusätzlicher Wohnraum in Verl ge-

schaffen.  

5.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Das Plangebiet liegt innerhalb der Kulturlandschaft „Paderborn – Delbrücker Land“. Es ist 

als überwiegend flache und bis heute in großen Teilen landwirtschaftlich geprägte Region 

– trotz gemeinsamer historischer Wurzeln – gegenüber den benachbarten Kulturlandschaf-

ten im Nord- und Südosten deutlich abgegrenzt (LWL 2017).  

Innerhalb des Plangebietes sind keine bedeutsamen- und keine landesbedeutsamen Kul-

turlandschaftsbereiche ausgewiesen. Im Plangebiet und in dessen Umfeld befinden sich 

auch keine kleinflächig bedeutsamen Kulturlandschaften, keine bedeutsamen Stadtkerne 

und es bestehen keine bedeutsamen Sichtbeziehungen (LWL 2017). 

Im Plangebiet sind keine Baudenkmäler bekannt. Weiterhin sind im Plangebiet und der Um-

gebung nach derzeitigem Stand keine Boden- oder Kulturdenkmäler bekannt, ein Vorkom-

men kann jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. 

 

Abbildung 9:  Ausschnitt aus der Karte 2 zum Kulturlandschaftlichen Fachbeitrag zur  Re-
gionalplanung - Regierungsbezirk Detmold mit Lage des Plangebietes (roter 
Kreis) (LWL 2017). 
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Im Plangebiet sind weder Denkmäler in der Denkmalliste eingetragen noch denkmalwerte 

Gebäude vorhanden. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im Bereich des Plangebietes 

auch keine Kultur- und Sachgüter bekannt. Ein Vorkommen von Bodendenkmälern kann 

jedoch nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Sollten im Zuge der Baumaßnahmen 

Bodendenkmäler oder Hinweise auf solche entdeckt werden, sind unverzüglich die Stadt 

Verl als Unterer Denkmalbehörde und/oder dem Westfälischen Amt für Archäologie, Amt 

für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Bielefeld, zu informieren (vgl. Kap. 7.1). 

Unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen ergeben sich keine erheblichen Aus-

wirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter.  

5.9 Auswirkungen von Licht, Wärme, Strahlung, Erschütterungen, Belästigungen 

Es kommt zur Zunahme der Lichtemissionen temporär während der Bauphase sowie dau-

erhaft durch die Innen- und Außenbeleuchtungen der Gebäude sowie durch die allgemeine 

Wohnnutzung z.B. durch Verkehr. Es ergeben sich keine Konflikte durch die Zunahme der 

Beleuchtung, wenn diese zweckdienlich gehalten wird (siehe Kapitel 6).  

Im Rahmen der Wohnnutzung ergeben sich zudem Emissionen in Form von Wärme und 

Strahlung, die in einem Allgemeinen Wohngebiet keine schädlichen Ausmaße annehmen 

und negativ auf angrenzende Bereiche oder das Wohngebiet selber wirken.  

Erschütterungen können sich temporär während der Bauphase einstellen. Durch eine fach-

gerechte Bauausführung müssen diese vermieden werden.  

Weitere Auswirkungen (Belästigungen) für angrenzende Bereiche oder die Bewohner des 

neuen Gebietes werden nicht erwartet. 

5.10 Art und Menge der erzeugten Abfälle 

Die Art und Menge der erzeugten Abfälle entspricht den Standardwerten eines Wohngebie-

tes. Eine entsprechende Entsorgung wird ordnungsgemäß durch entsprechende Infrastruk-

tur und Fachfirmen gewährleistet.  

Negative Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

5.11 Kumulierung mit benachbarten Gebieten 

Im unmittelbaren Umfeld sind keine weiteren Planverfahren bekannt. 
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5.12 Eingesetzte Techniken und Stoffe 

Die eingesetzten Techniken und Stoffe entsprechen dem aktuellen Stand. Es ergeben sich 

keine Auswirkungen. 

6. Wechselwirkungen 

Die Schutzgüter stehen in Wechselwirkungen zueinander und können teilweise nicht voll-

ständig getrennt voneinander betrachtet werden. Die im Falle der Planung auftretenden 

Beziehungen wurden deshalb bei der Betrachtung der jeweiligen Schutzgüter erwähnt und 

bewertet. So kann z.B. aus einer zusätzlichen, baubedingten Verdichtung des Bodens (Aus-

wirkung für das Schutzgut Boden) auch eine verminderte Versickerung von Niederschlägen 

und somit eine Abnahme der Grundwasserneubildung resultieren (Schutzgut Wasser). Dar-

stellungen dieser Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern befinden sich in der vo-

rangegangenen Betrachtung der einzelnen Güter. 

 

7. Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zur Kompen-

sation der nachteiligen Auswirkungen 

7.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Schutzgut Tiere und Pflanzen und biologische Vielfalt 

Maßnahmen zum Schutz von planungs- und nicht planungsrelevanten Vogelarten 

Alle bauvorbereitenden Maßnahmen wie z.B. die Räumung des Baufeldes, müssen zum 

Schutz der Brutvögel außerhalb der Brutzeit (15. März bis 31. Juli) durchgeführt werden. 

Somit kann die Gefährdung (Tötung von Individuen und Störungen während der Fortpflan-

zungszeit; Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG) aller vorkommenden Vogelar-

ten vermieden werden. 

Siedeln sich Vögel trotz schon begonnener Bauarbeiten in der Nähe der Baustelle an, ist 

davon auszugehen, dass diese durch die Arbeiten nicht gestört werden. Somit kann die 

Gefährdung (Störungen während der Fortpflanzungszeit; Verbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG) aller vorkommenden Vogelarten vermieden werden. 

Darüber hinaus sind laut BNatSchG im Zeitraum vom 1. März bis zum 30. September 

Baumfällungen und Gehölzschnitt nur in Ausnahmefällen zulässig. Bei zwingender Abwei-

chung vom Verbot muss im Vorfeld eine Kontrolle der betroffenen Gehölzbestände durch 
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einen Experten erfolgen, um das Auslösen von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestän-

den sicher auszuschließen. Darüber hinaus ist die Beantragung einer Ausnahmegenehmi-

gung bei der Unteren Naturschutzbehörde notwendig. 

Konfliktvermeidungsmaßnahme zum Schutz der Mauereidechse  

Um die Teilentwertung der Lebensstätte der Mauereidechsen nördlich des Plangebietes 

auszugleichen und die Erhaltung der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang 

zu gewährleisten, müssen im Umfeld des Vorkommens Lebensräume aufgewertet werden. 

Damit wird sichergestellt, dass sich die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflan-

zungs- oder Ruhestätte nachweisbar oder mit einer hohen, objektiv belegbaren Wahr-

scheinlichkeit nicht gegenüber dem Zustand vor dem Eingriff verschlechtert. 

Anlage geeigneter Ersatzhabitate für die Mauereidechse 

Als Ausgleichsmaßnahme gilt die „Schaffung bzw. Förderung von vegetationsfreien bzw. 

vegetationsarmen, offenen Standorten durch Anlage von Rohbodenflächen und Schotter-

fluren in Verbindung mit groben Steinschüttungen zur Verbesserung der Habitatstruktur 

(Schaffung von Nahrungsquellen, Tages-, Winterverstecken und Sonnenplätzen). Ein zu-

sätzliches Ausbringen von Sandflächen in direkter Nähe zu den Gesteinsaufschüttungen 

stellt potenzielle Eiablageplätze bereit.“ (LANUV NRW 2021c). 

Die Mauereidechsen wurden bei den Begehungen allesamt nördlich der Gleise, in der 

Bahntrasse und im Übergang zum nördlich gelegenen Betonwerkgelände festgestellt. Die 

Ersatzhabitate sind in der direkten Umgebung des geplanten Eingriffs im Bereich der Bahn-

gleise umzusetzen. Hierfür eignen sich die Randbereiche auf dem nördlichen Betonwerk 

(Flurstück 1098 in der Flur 17, Gemarkung Verl). Sie grenzen unmittelbar an den derzeiti-

gen Lebensraum an und werden vom zukünftigen Vorhaben nicht beschattet. Da die Art 

bereits jetzt an und auf dem Gelände des Betonwerkes vorkommt, ist sie betriebliche Ar-

beiten dort gewöhnt und keiner erhöhten Störung ausgesetzt. Die folgenden Maßnahmen 

sind auf diesem Flurstück durchzuführen: 

Der Übergangsbereich zwischen Bahntrasse und Betonwerk ist von aufkommender Vege-

tation freizuhalten. Zusätzlich sind die Anlage einer Trockenmauer sowie die Anlage von 

vier Steinschüttungen/ Steinriegeln vorzunehmen (vgl. Abbildung 10) 
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Abbildung 10: Mauereidechsen-Ausgleichsmaßnahmen auf dem Betonwerkgelände (Flur-
stück 1098, Flur 17, Gemarkung Verl). 

Anlage vegetationsarmer Flächen 

Durch diese Maßnahmen werden verbesserte Sonnenplätze und Jagdhabitate geschaffen. 

Die Maßnahmenfläche sollte zunächst durch Auflichtung aufgewertet werden, um den An-

sprüchen der Art zu genügen.  

Wiederkehrende Pflegemaßnahmen: Im Falle von aufkommender Vegetation (auch im Be-

reich der angelegten Sandflächen, siehe unten) muss diese durch die einmalige Mahd (mit 

Abtransport des Schnittgutes) vor der Winterruhe (Ende September bis Ende November) 

kurzgehalten werden. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist nicht zulässig. Aufwach-

sende, stark beschattende Gebüsche sind regelmäßig zurückzuschneiden und auszuästen. 

Der Übergangsbereich zwischen Bahntrasse und Betonwerk ist ebenfalls von aufkommen-

der Vegetation freizuhalten, um eine Verbuschung der Fläche zu verhindern.  

Steinschüttungen 

Durch diese Maßnahme wird eine verbesserte Habitatstruktur mit Versteckmöglichkeiten 

geschaffen. 
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Vorbereitung: Vor der Anlage muss die Fläche, auf der die Steinschüttung stattfinden soll, 

auf 50 – 100 cm Tiefe ausgekoffert werden, um eine ausreichende Frostsicherheit im Un-

tergrund zu gewährleisten (Winterquartier).  

Material: Es muss ortstypisches (autochthones) Gesteinsmaterial mit unterschiedlichen 

Korngrößenzusammensetzungen verwendet werden. Wenn möglich, sind je nach Standort 

Bollen- oder Bruchsteine aus einer nahe gelegenen Kiesgrube oder einem Steinbruch zu 

verwenden. Das Material sollte eine Körnung von 100 mm (60%) und 100 – 200 mm (40%) 

aufweisen.  

Grundfläche und Größe: mindesten 15 – 30 m², bei mehreren Steinschüttungen sollte da-

rauf geachtet werden, dass der Abstand nicht mehr als 30 m zueinander beträgt. Stein-

schüttungen brauchen nicht sehr hoch zu sein. Es genügt eine Höhe von 80 bis 120 cm, je 

nach horizontaler Ausdehnung können sie aber auch höher sein.  

Bauweise: Es gibt keine Standardbauanleitung für Steinschüttungen. Steinhaufen können 

manuell oder maschinell angelegt werden. Bei Verwendung des richtigen Materials ist die 

Fehlerwahrscheinlichkeit gering. Die einfachste Variante ist es, geeignete Steine einfach 

auf den ausgekofferten Boden zu schütten oder zu schichten. Wichtig ist eine Exposition 

der Steinschüttungen in Richtung Südost bis Südwest. Ein Bedecken der Nordost-Seite mit 

anstehendem Bodenmaterial (im Besten Falle mit Totholzhaufen) wird zusätzlich empfoh-

len (LANUV NRW 2021). 

Anlage von Sandflächen  

Durch diese Maßnahme werden potentielle Eiablageplätze geschaffen. In direkter Nähe zu 

den Gesteinsaufschüttungen sind Sandflächen (Flusssand) auszubringen. Gemäß DGHT 

(2011) wird eine bandförmige Ausbringung des Substrates empfohlen. 

Grundfläche und Größe: Die Sandflächen muss 50 – 70 cm tief und 5 – 10 m breit um die 

Gesteinsschüttung angelegt werden. Die Sandlinsen sollten eine Mindestgröße von 1 – 2 

m² und 70 cm Tiefe aufweisen, um möglichst große Übergänge zwischen Sandinsel und 

Ruderalvegetation zu entwickeln. 

Einsaat: Um eine Ausbreitung von Neophyten (Kanadische Goldrute u.ä.) zu verhindern, 

sollte zudem eine Einsaat von autochthonem Saatgut (Arten von Trockenrasen) vorgenom-

men werden mit dem Ziel zur Herstellung einer lückigen arten- und blütenreichen Krautve-

getation (DGHT 2011). 

Im Folgenden sind zwei Abbildungen dargestellt, die die Gestaltung einer Ausgleichsmaß-

nahme schematisch und bzw. die fertige Maßnahme als Foto zeigen. 
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Abbildung 11: Skizze zur Anlage eines Steinhaufens (Zeichnung: BABARA KIRSCH in MEYER et 
al. 2011). 

 

Abbildung 12: Beispiel eines angelegten Steinhaufens (Foto: NELE CORNILS). 
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Anlage einer Trockenmauer mit gestaltetem Umfeld  

Eine ausreichende Entfernung zu potentiellen Stör- und Gefahrenquellen ist sicherzustel-

len.  

Material: Es sind Steine mit einer großen Tiefe zu verwenden, damit die Fugen langfristig 

substrat- und vegetationslos bleiben. Es sollte ortstypisches (autochthones) Gesteinsmate-

rial verwendet werden. Wenn möglich sind je nach Standort Steine aus einer nahe gelege-

nen Kiesgrube oder einem Steinbruch zu verwenden.  

Grundfläche und Größe:  

Bei der Anlage der Mauer gilt eine Größe von ca. 10 – 15 m² pro Individuum. 

Bauweise:  

Eine Schaffung von Gesimsen und Vorsprüngen im Bereich der Mauern als Sonnenplätze 

ist wird empfohlen. Die Anzahl der Spalten und größeren Risse darf 4 pro m² nicht unter-

schreiten. In der Mauer sind regelmäßig verteilt Lüftungsbohrungen (2 cm Durchmesser) 

zur Entziehung von Feuchtigkeit anzulegen. Diese können gleichzeitig als Verstecke ge-

nutzt werden. 

Gestaltung des Umfelds: 

Erhalt oder Anlage von lockerem, grabbaren Material (Sand, grabbares Eiablagesubstrat) 

in der Nähe der Trockenmauer:  

 Sonnenexponiert 

 70 cm Tiefe 

 1-2 m² groß 

 Pro 100 m Mauer mind. 10 m² 

 Aktive Bepflanzung ist zu vermeiden, ein eigenständiger Bewuchs 10 – 40% mosa-

ikartig ist jedoch optimal 

 Am Mauerfuß ist ein Krautsaum von mind. 1,5 m Breite zu entwickeln 

(LANUV NRW 2021). 

Die Maßnahme ist zwischen der Stadt Verl und dem Grundstückseigentümer rechtlich zu 

sichern. So ist eine dauerhafte Flächensicherung sicherzustellen. 

Auswahl tierfreundlicher Beleuchtung auf freiwilliger Basis 

Die Beleuchtung der neuen Gebäude könnte sich störend auf nachtaktive Insekten und 

Fledermäuse auswirken. Durch die meist hohen Temperaturen an Außenlampen erleiden 

nachtaktive Fluginsekten, die vom Licht angelockt werden, häufig Verbrennungen oder wer-



VEREINFACHTER UMWELTBERICHT ZUM VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLAN NR. 92 „ÖSTERNWEG-WEST“  
DER STADT VERL GEM. § 13B BAUGB 

35 

 

den getötet. Die dadurch entstehenden Verluste für die lokalen Populationen der betroffe-

nen Arten sind durchaus erheblich (SCHMID et al. 2012). Die Konzentration der Insekten um 

diese zusätzlichen Lichtquellen beeinflusst wiederum die Fledermäuse, die weniger Insek-

ten in den umliegenden Jagdhabitaten erbeuten können. Einige Fledermausarten meiden 

außerdem das Licht herkömmlicher Straßenbeleuchtung. Von einer Beleuchtung in Fleder-

maushabitaten ist demnach generell abzusehen. Falls diese jedoch unumgänglich ist, gibt 

es Alternativen zur herkömmlich warm-weiß strahlenden Laterne. Um die Lichtimmissionen 

im zukünftigen Plangebiet so gering wie möglich zu halten, soll die Beleuchtung zweckdien-

lich gehalten werden. 

In Bezug auf SCHMID et al. (2012) ergeben sich für die Beleuchtung folgenden Empfehlun-

gen: 

 Beleuchtung nur an Orten, wo sie gebraucht wird  

Nicht frequentierte Bereiche müssen auch nicht beleuchtet werden. 

 Beleuchtung nicht länger als notwendig  

Durch Bewegungsmelder und Dimmer kann nicht nur Energie sondern auch 

Lichtimmission gespart werden. 

 Begrenzung des Lichtkegels auf den zu beleuchtenden Bereich 

Die Beleuchtung sollte ausschließlich von oben erfolgen und so abgeblendet wer-

den, dass kein direktes Licht zu den Seiten ausgestrahlt wird. Horizontales Licht 

lockt Insekten schon von Weiten an und verstärkt somit die Gefahr der Verbren-

nung und Irritation. Es empfiehlt sich, zusätzliche Lichtpunkte einzurichten, wenn 

dadurch Streulicht und Blendung vermieden werden können. 

 Auswahl von insektenfreundlichen Lampen und Leuchtmitteln 

Es wird empfohlen, abgeschirmte Außenleuchten mit geschlossenem Gehäuse zu 

verwenden. Das Tötungsrisiko von Insekten, die sich in den Lampen verirren, wird 

dadurch minimiert. 

Um Verbrennungen der Insekten zu vermeiden, sollen die Leuchtmittel nicht heller 

und wärmer sein als unbedingt nötig. Als insektenfreundlich gelten Leuchtmittel, 

die möglichst wenig Strahlung im kurzwelligen und UV-Bereich des Farbspektrums 

abstrahlen. Eine Temperatur von 60 °C sollte nicht überschritten werden. Es kön-

nen beispielsweise Natrium-Niederdrucklampen in sensiblen Naturräumen oder 

Natrium-Hochdrucklampen sowie warmweiße LEDs eingesetzt werden. 

Um das Quartierangebot für gebäudebewohnende Fledermäuse zu erhöhen, wird empfoh-

len Fledermausquartiere an den Neubauten anzubringen. Bei der Anbringung der Ersatz-

quartiere ist zu beachten, dass ein freier An- und Abflug gewährleistet sein muss. Zudem 

sind die Quartiere möglichst hoch am Gebäude anzubringen. Die Quartiere sollen in Rich-

tung Süden, Südosten oder Osten ausgereichtet sein. Optimalerweise sind mehrere Kästen 
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an unterschiedlichen Hausseiten anzubringen. So haben die Tiere die Möglichkeit ihr Quar-

tier je nach Sonneneinstrahlung und Witterung zu wechseln. Nachts muss eine direkte Be-

strahlung der Quartiere vermieden werden. Die Quartiere können in verschiedener Weise 

am Gebäude angebracht werden (vgl. BÜRO STELZIG 2021).  

Pflanzen und biologische Vielfalt 

Schutz vorhandener Gehölze, Gestaltung Grünanlage 

Vorhandene Gehölze im Plangebiet sind möglichst umfangreich erhalten werden. Um vor-

handene Gehölze am Stamm und im Wurzelbereich zu schützen, müssen die Ausführun-

gen der DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 

Baumaßnahmen“ beachtet werden. 

Die Grünanlagen im Plangebiet sollten aus naturschutzfachlicher Sicht möglichst hochwer-

tig gestaltet werden. Dazu zählen insbesondere die Pflanzung von Gehölzen sowie die An-

lage von Extensivrasen und Blühstreifen.  

Gestaltung von Sammelstellplatzanlagen 

Sammelstellplatzanlagen im gesamten Plangebiet mit vier oder mehr Stellplätzen sind mit 

mind. einem standortheimischen Laubbaum (Hochstamm, Pflanzqualität: 2x verpflanzt, 

Stammumfang 16-18 cm) pro jeweils vier angefangenen Stellplätze zu durchgrünen. Die 

Bäume sind zwischen oder neben den Stellplätzen in Pflanzbeeten von je Baum mind. 5 m² 

(Breite und Länge jeweils mind. 1,5 m) zu pflanzen und zu unterhalten. Grenzen Stellplätze 

unmittelbar an vorhandene heimische Laubbäume an, können diese angerechnet werden.  

Gestaltung der Standplätze für Abfallbehälter 

Standplätze für Abfallbehälter sind im gesamten Plangebiet mit standortgerechten Laubge-

hölzen einzugrünen. Eine Kombination mit begrünten Holz- oder sonstigen Rankgerüsten 

ist zulässig. 

Grundstücksbepflanzung 

In der jüngeren Vergangenheit zeigt sich ein Trend zur Gartengestaltung in Form von Stein- 

oder Schottergärten. Dies widerspricht den einschlägigen Zielen zum Erhalt der biologi-

schen Artenvielfalt, da entsprechend gestaltete Bereiche eine deutlich geringere Lebens-

raumqualität für Flora und Fauna, und hier insbesondere den Insekten als bedeutendem 

Bestandteil, bieten. Auch gemäß § 8 BauO NRW 2018 sind die nicht mit Gebäuden oder 

vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Grundstücksflächen wasseraufnahmefähig 

zu belassen oder herzustellen und zu begrünen oder zu bepflanzen. 
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Daher sind Vorgärten je Grundstück zu mind. 50 % als Vegetationsflächen (z.B. Rasen, 

Gräser, Stauden, Kletterpflanzen, Gehölze) anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Kombi-

nationen mit natürlich vorkommenden mineralischen Feststoffen (z.B. Kies, Bruchsteine) 

sind bis zu einem Drittel der Vegetationsfläche zulässig. In den Vegetationsflächen ist nur 

die Verwendung von offenporigen, wasserdurchlässigen Materialien zulässig. Dies gilt auch 

innerhalb des Bodenaufbaus. Wasserundurchlässige Sperrschichten wie z.B. Abdichtbah-

nen sind unzulässig (TISCHMANN LOH STADTPLANER PARTGMBB 2021a & 2021b). 

Schutzgut Boden und Wasser 

Grundsätzlich sind bei den Bodenarbeiten die Regelungen der DIN 19731 „Verwertung von 

Bodenmaterial“ zu beachten und die Vorgaben des BBodSchG und der BBodSchV einzu-

halten. Zur Minimierung des Eingriffs in den Boden müssen Beeinträchtigungen so weit wie 

möglich vermieden werden (LABO 2009, BVB 2013): 

 Boden- und Grundwasserverunreinigungen durch Maschinen- und Baufahrzeugeein-

satz z.B. durch Treib- und Schmierstoffe sind durch eine fachgerechte Bauausführung 

(beispielsweise Betankung der Baufahrzeuge an geeigneter Stelle außerhalb des 

Plangebietes) zu vermeiden. 

 Die Bauarbeiten sind möglichst flächenschonend durchzuführen, um Verdichtungen 

auf angrenzenden, nicht versiegelten Flächen zu vermeiden. Betriebsflächen sollen 

möglichst klein gehalten werden, jedoch ausreichende Dimensionen erhalten, um den 

störungsfreien Bauablauf zu sichern ohne ungeschützten Boden zu beanspruchen. 

Ist die Einrichtung einer Baustraße notwendig, sind hier ebenfalls Maßnahmen zur 

Vermeidung von Bodenverdichtungen zu treffen. Die geplanten Einrichtungen müs-

sen grundsätzlich die aufgetragenen Lasten für den darunter liegenden Boden ge-

hend schadlos und dauerhaft aufnehmen und dürfen nicht zu einem Schadstoffeintrag 

und zu einer Vermischung mit anstehendem Boden führen. 

 Nach Möglichkeit sollen bodenschonende Geräte wie Kran, Seilbagger (Dragline), 

Raupendumper etc. statt Radfahrzeugen zum Lastentransport eingesetzt werden. Die 

Größe ist der Maßnahmengröße anzupassen. Vorgaben zu Baugeräten und Laufwer-

ken sowie den maximalen Bodendrücken sind zu berücksichtigen, sodass nach Bau-

abschluss noch ein funktionstüchtiges Bodengefüge vorliegt oder ohne großen Auf-

wand wiederherstellbar ist.  

 Beim Befahren der Böden sind darüber hinaus die Witterungsverhältnisse zu berück-

sichtigen. Beispielsweise sind trockene Böden in der Regel tragfähiger und weniger 

verdichtungsanfällig. Nach Bauende sind Verdichtungen im Unterboden vor dem Auf-

trag des Oberbodens zu beseitigen.  
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 Während der Bauphase sind sowohl etwaige Dränwässer als auch Grund- und Nie-

derschlagswasser im notwendigen Umfang aus dem Baufeld geregelt abzuleiten.  

 Während der Baudurchführung ist der Erhalt des Mutterbodens durch sachgerechte 

Zwischenlagerung und Wiedereinbau des Oberbodens zu sichern. Der durch Abtrag 

anfallende Mutterboden ist einer geeigneten Verwertung zuzuführen. Bei Verunreini-

gungen des Bodens muss eine fachgerechte Entsorgung erfolgen.  

Schutzgut Mensch, menschliche Gesundheit und Bevölkerung  

Um unnötige Lichtimmissionen zu umliegenden Wohnbauflächen zu vermeiden, sollen die 

Beleuchtungseinrichtungen im Plangebiet zweckdienlich gehalten werden. Das bedeutet, 

dass Beleuchtung nur dort eingesetzt wird, wo sie benötigt wird und nicht länger als not-

wendig. Dies dient nicht nur zum Schutz der Anwohner, sondern auch zum Schutz der 

Fauna.  

Sollten Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder schädlichen Bodenveränderun-

gen auf dem Gelände festgestellt werden, so ist die Untere Bodenschutzbehörde gemäß § 

2 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz NRW unverzüglich zu verständigen. In diesem Fall be-

hält sich die Untere Bodenschutzbehörde weitere Auflagen vor. 

Werden bei Tiefbauarbeiten Anzeichen fester, flüssiger oder gasförmiger Kontamination 

festgestellt oder Gegenstände aufgefunden, die möglicherweise Kampfmittel bzw. Kampf-

mittelrückstände sein können, so sind unverzüglich die zuständige Polizeidienststelle als 

Untere Ordnungsbehörde und/oder der Staatlicher Kampfmittelräumdienst zu informieren. 

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 92 „Östernweg-West“ sind Anlagen und Vor-

kommen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissi-

onsschutzgesetzes nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB festgesetzt. Mittels Maßnahmen der ar-

chitektonischen Selbsthilfe sind die Lärmimmissionen soweit zu senken, dass gesundes 

Wohnen möglich ist. Dazu zählen u.a. die bauliche Anlage einer Riegelbebauung im Norden 

des Plangebietes sowie der Ausschluss von Fassadenöffnungen schutzbedürftiger Räume 

nach TA Lärm. Da die Lärm-Situation im vorliegenden Fall nachts am kritischsten ist, orien-

tiert sich die architektonische Selbsthilfe an den zulässigen Richtwerten der Nachtpegel. 

Weitere Konkretisierungen sind dem Vorhaben- und Erschließungsplan sowie dem Durch-

führungsvertrag zu entnehmen (TISCHMANN LOH STADTPLANER PARTGMBB 2021a). 

Kultur- und sonstige Sachgüter 

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und / oder naturgeschichtliche Bo-

denfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbun-

gen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tie-

rischen und / oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die 
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Entdeckung von Bodendenkmälern bzw. archäologischen Befunden oder Funden ist der 

Stadt Verl als Untere Denkmalbehörde oder dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe 

(LWL) - Archäologie für Westfalen / Außenstelle Bielefeld unverzüglich anzuzeigen und die 

Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 

und 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von der Denkmalbehörde frei-

gegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal 

zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu sechs Monate in Be-

sitz zu nehmen (§16 Abs. 4 DSchG NW). 

7.2 Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 

Die Änderung oder Neufassung eines Bebauungsplans kann Eingriffe in Natur und Land-

schaft vorbereiten. Nach § 1a BauGB sind die Belange von Naturschutz und Landschafts-

pflege in die Abwägung einzustellen. Nach den Grundsätzen der Eingriffsregelung ist bei 

der verbindlichen Bauleitplanung zu ermitteln, ob die zusätzlichen Eingriffe erforderlich sind 

sowie ob und inwieweit ggf. Maßnahmen zum Ausgleich geboten sind oder erforderlich 

werden. Sofern die Eingriffe bereits vor der Planung erfolgt oder zulässig sind, ist kein Aus-

gleich erforderlich. 

Mit dem BauGB und dem hier angewandten Verfahren gemäß § 13b BauGB werden Au-

ßenbereichsflächen im beschleunigten Verfahren erstmalig überplant. Bei Plänen mit einer 

Grundfläche im Sinne des § 19(2) BauNVO von weniger als 10.000 m² ist die naturschutz-

rechtliche Eingriffsregelung nicht anzuwenden. Im „beschleunigten Verfahren“ gelten „Ein-

griffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des 

§ 1a(3) Satz 5 vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig“. Ein Ausgleichsbe-

darf besteht somit hier planungsrechtlich nicht. 
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8. Darstellung anderweitig geprüfter Planungsmöglichkeiten 

Der Regionalplan Detmold Teilabschnitt „Oberbereich Bielefeld“, Blatt 21– legt für den Be-

reich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans einen „Allgemeinen Siedlungsbereich“ 

fest.  

In Verl besteht seit Jahren eine kontinuierlich hohe Nachfrage nach Wohnraum. Vor dem 

Hintergrund des prognostizierten Bevölkerungswachstums wird auch eine anhaltende und 

wachsende Nachfrage nach Wohnraum im Stadtgebiet von Verl erwartet. 

Der Bau von Gebäuden und Straßen bedeutet i. d. R. die Versiegelung und damit lokal den 

vollständigen Verlust der Bodenfunktionen als Lebensraum für Pflanzen, Tiere und Boden-

organismen, als Produktionsfläche für Lebensmittel und als Filterkörper bei der Grundwas-

serneubildung, sofern nicht begleitend Entsiegelungen erfolgen können. Grundsätzlich ist 

die Stadt bestrebt, die Neuversiegelung zu begrenzen und im Siedlungszusammenhang 

liegende (Gewerbe)Brach- oder Restflächen vorrangig zu reaktivieren. In den letzten Jah-

ren hat die Stadt diverse innerörtliche Flächen mobilisiert und alte Bebauungspläne und 

Plangebiete auf Nachverdichtungsmöglichkeiten überprüft. 

Aufgrund der anhaltenden Bemühungen sind aber auch die Entwicklungsmöglichkeiten der 

verbliebenen Restflächen zunehmend ausgeschöpft bzw. scheitern (weiterhin) an der man-

gelnden Verkaufsbereitschaft der Grundeigentümer. Aktuell mobilisierbare innerörtliche 

Flächenpotenziale stehen in Verl derzeit nur noch in geringfügigem Maße für Wohnbauvor-

haben zur Verfügung (TISCHMANN LOH STADTPLANER PARTGMBB 2021a). 

Es ist bereits seit mehreren Jahren geplant das Plangebiet wohnbaulich zu entwickeln. Zwi-

schen 2016 und 2018 wurden dazu bereits mehrere Konzepte erarbeitet. Aufgrund der Im-

missionsthematik und den damit verbundenen Kosten für aktiven Lärmschutz wurden die 

bisherigen Planungen jedoch zwischenzeitlich immer wieder verworfen. Durch die neuen 

Grundstückseigentümer ist nun die wohnbauliche Entwicklung der Fläche unter Einhaltung 

aktiver Lärmschutzmaßnahmen möglich (TISCHMANN LOH PARTGMBB 2021a). 

Das Plangebiet befindet sich unmittelbar angrenzend an ein bestehendes Wohngebiet. Zwi-

schen Westfalenweg und Schlangenweg besteht bereits seit Jahrzehnten ein zusammen-

hängender Siedlungsbereich. Gemäß Rahmenkonzept „Wohnbauentwicklung westlich des 

Westrings“ aus dem Jahr 2018 ist westlich des Westrings ein Lückenschluss zwischen 

Westring und Östernweg vorgesehen. Aufgrund des hohen Bedarfs soll dort überwiegend 

Wohnbaufläche entwickelt werden. Weiterhin ist die Ansiedlung eines Nahversorgers süd-

lich der TWE-Bahntrasse vorgesehen. Das Plangebiet kann durch seine angrenzende Lage 

Teil dieses wachsenden zusammenhängenden Siedlungsbereiches werden. 
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Auf eine weitere Prüfung anderer Standorte und Planungsmöglichkeiten wurde deshalb ver-

zichtet. 

9. Erheblich nachteilige Auswirkungen (Krisenfall) 

Es liegen nach derzeitigem Stand keine Informationen über erheblich nachteilige Auswir-

kungen durch Krisenfälle vor.  

10. Zusammenstellung der Angaben, fehlende Kenntnisse 

Die Erfassung des derzeitigen Umweltzustandes erfolgte zum einen durch Auswertung vor-

handener Fachinformationssysteme und Karten und zum anderen durch Geländebegehun-

gen.  

Als Informationsgrundlage diente darüber hinaus der Bebauungsplan Nr. 92 „Östernweg-

West“ der Stadt Verl sowie dessen Begründung (TISCHMANN LOH STADTPLANER PARTGMBB 

2021a & 2021b). Des Weiteren wurde ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag angefertigt 

(BÜRO STELZIG 2021). 

11. Monitoring 

In der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB wird die Beschreibung geplanter Maßnahmen 

zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Umsetzung von Bauleitplänen auf die 

Umwelt gefordert.  

Entsprechend den Vorgaben des § 4c BauGB erfolgt eine Überwachung der erheblichen 

Umweltauswirkungen, die aufgrund der Durchführung von Bauleitplänen eintreten, durch 

die entsprechende Gemeinde. Zielsetzung eines solchen Monitorings ist es, unvorhergese-

hene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen zur Ab-

hilfe ergreifen zu können.  

Ein Monitoring ist hinsichtlich der Einhaltung der vorgesehenen Festsetzungen zum Bebau-

ungsplan erforderlich. Des Weiteren ist die sachgerechte Durchführung der beschriebenen 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen zu prüfen. Dies muss innerhalb eines Zeit-

raumes von 3 Jahren nach Aufstellung des Bebauungsplanes kontrolliert und dokumentiert 

werden. Zuständig hierfür ist die Stadt Verl. 
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